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I Einleitung 
1. Planungsabsicht / Vorhaben 

Die Gemeinde Winsen (Aller) hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 „An der Trift“ beschlos-
sen, um dem absehbaren Bedarf vor allem nach weiteren Wohnbauflächen zu entsprechen. In diesem 
Zusammenhang wird eine kleine Teilfläche des nordöstlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 8 „SO-
Oldauer Straße“ überlagert und damit aufgehoben. Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird 
die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes bereits durchgeführt. 
 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans  

1.1.1 Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Das Plangebiet liegt am südlichen Rand der Ortschaft Südwinsen und dabei südlich der Oldauer Straße 
(= L 298). Die Lage des Vorhabens ist in Abb. 1 grob gekennzeichnet. Der Planbereich umfaßt fast 
weitaus überwiegend derzeit noch landwirtschaftliche genutzte Flächen sowie ein früheres Baumschul-
gelände einschließlich eines kleinen Waldbestandes, einbezogen sind darüber hinaus als Verkehrsflä-
chen ein Teilstück der Oldauer Straße im Norden des Plangebietes sowie ein Teil des östlichen Wirt-
schaftsweges. 

Abb. 1: Lage des Vorhabens  

 

Kartengrundlage: LGN (2009); ergänzt 

 

Im Bebauungsplan beabsichtigt ist weitaus überwiegend die Ausweisung von Allgemeinen Wohngebie-
ten (Einzel- bzw. Einzel- / Doppelhausbebauung; zweigeschossig im Kernbereich und eingeschossig zu 
den östlichen und südlichen Randbereichen hin) sowie eines Mischgebietes (offene Bauweise, max. 
zweigeschossig) südlich entlang der Oldauer Straße. Die Kernbereiche der Baugebiete sind jeweils als 
überbaubare Flächen dargestellt, in den Randlagen ergänzt durch nicht überbaubare Flächen, die wie-
derum anteilig mit Festsetzungen für Anpflanzungen überlagert werden.  

Im nördlichen Kernbereich wird außerdem eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
„Kindertagesstätte“ festgesetzt, die maximal zweigeschossig bebaut werden darf. 

Zur Sicherstellung der inneren Erschließung der Baugebiete sowie zur notwendigen Anbindung an das 
bestehende Straßennetz werden außerdem zugehörige Verkehrsflächen festgesetzt (KELLER 2018). 

Es werden außerdem vorsorglich sog. Schalldämmbereiche (Lärmpegelbereiche) nach DIN 4109 
(Schallschutz im Städtebau) festgesetzt. 

Eine örtliche Bauvorschrift regelt darüber hinaus Sachverhalte wie Dachfarben, Einfriedungen und Frei-
leitungen. 

Die Abb. 2 zeigt zur Veranschaulichung von Art und Maß der beabsichtigten baulichen Nutzung die 
zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 „An der Trift“.  
 

1.1.2 Bedarf an Grund und Boden  

B-Plan Nr. 10 

Die Größe des B-Plan-Gebietes beträgt insgesamt 10,2940 ha. Davon entfallen 7,0370 ha auf die All-
gemeinen Wohngebiete und 0,9558 ha auf das Mischgebiet. Die Gemeinbedarfsflächen „Kindertages-
stätte“ umfassen insgesamt 0,5500 ha. 
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Die Verkehrsflächen beanspruchen insgesamt 1,5695 ha, wovon anteilig 0,0375 ha auf Fuß- / Radwege 
entfallen. Eine Grünfläche im nördlichen Kernbereich des Plangebietes beansprucht 0,1352 ha. Auf eine 
Wasserfläche innerhalb der Grünfläche zwischen Mischgebiet und Gemeinbedarfsfläche entfallen 
0,0465 ha. 

Innerhalb der Baugebiete werden Grundflächenzahlen (GRZ) von jeweils 0,3 (Wohnbauflächen) bzw. 
0,4 (Mischgebiete) festgesetzt, eine Überschreitung um max. 50 % und damit bis auf maximal 0,45 bzw. 
0,6 gem. BauNVO soll zulässig sein. Für die Gemeinbedarfsfläche wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt 
mit entsprechender Überschreitungsmöglichkeit bis max. 0,8. 

Abb. 2: Bebauungsplan Nr. 10 „An der Trift“  

 
aus KELLER (2018) 
  

 

28. FNP-Änderung 

Der Änderungsbereich ist mit rund 10,51 ha nur geringfügig größer als der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes, da noch Teilstücke der L 298 sowie der Straße „Ruthenkamp“ mit einbezogen worden. 
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1.2 Rechtshintergrund  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Das Baugesetzbuch sieht im Regelfall für die Aufstellung von Bauleitplänen die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltprüfung vor, „in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wer-
den und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden“ (vgl. § 2 Abs. 4 BauGB). Dieser 
Umweltbericht bildet entsprechend § 2a Nr. 2 BauGB einen gesonderten Teil der Begründung zum 
Bauleitplan. 

Die Umweltprüfung ist kein selbständiges Verfahren, sondern findet im Prozeß der Bauleitplanung statt. 
Sie ist ein integratives Trägerverfahren, in dem alle umweltrelevanten Belange abgearbeitet und die Er-
gebnisse ggf. erforderlicher Prüfungen wie die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die Verträglich-
keitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Verträglichkeitsprüfung), Lärmschutzgutach-
ten, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz u.a.m. zusammenge-
führt werden. 

Bei Durchführung einer Umweltprüfung (UP) für das Plangebiet oder für Teile davon soll außerdem 
nach dem gemeinhin als „Abschichtung“ bezeichneten Verfahren die UP in einem zeitlich nachfolgend 
oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-
auswirkungen beschränkt werden [§ 2 (4) Satz 5 BauGB]. 

Aufbau und Inhalt eines Umweltberichtes einschließlich der projektspezifisch gebotenen Modifi-
kationen ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, dem wird in diesem Beitrag 
gefolgt. 

Der für die Abwägung notwendige Umfang und Detaillierungsgrad der zu ermittelnden Umweltbelange 
und damit auch des Umweltberichtes wurde mit der Gemeinde Winsen (Aller) abgestimmt. 
 

Naturschutzrecht  
Nach geltendem Naturschutzrecht (§§ 13–18 des Bundesnaturschutzgesetzes BNatSchG) ist auch im 
vorliegenden Fall die sog. Eingriffsregelung anzuwenden.  
Nach §§ 1a Abs. 3 und 200a  BauGB wird im Gegensatz zum Naturschutzrecht dabei aber nicht unter-
schieden zwischen "Ausgleich" und "Ersatz". Bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind vielmehr 
nur Ausgleich und Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu berücksichtigen. 

Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht nach § 9 
BauGB die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan z.B. 

• öffentliche und private Grünflächen (Abs. 1 Nr. 15), 
• Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (Abs. 1 Nr. 20), 
• das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Abs. 1 Nr. 25 a) sowie 
• Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie von Gewässern (Abs. 1 Nr. 25 b) 
für die Eingriffskompensation festzusetzen. Kompensationsmaßnahmen können jedoch auch außerhalb 
des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes vorgenommen werden. 

Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht dagegen nach   
§ 5 BauGB in einem Flächennutzungsplan lediglich die Möglichkeit, z.B. 

• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (Abs. 2 Nr. 10), 

darzustellen. Die Festsetzung konkreter Kompensationsmaßnahmen ist jedoch nicht möglich. 
 

1.2.1 Darstellung der Umweltschutzziele in den Fachgesetzen 

Baugesetzbuch (BauGB) 
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne im Rahmen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwick-
lung unter anderem auch einen Beitrag 

• zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt gewährleisten,  
• zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen liefern und 
• die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten  
 und entwickeln helfen. 
Hierzu ist in § 1 Abs. 6 BauGB ein umfangreicher Katalog von Belangen aufgeführt, die bei Aufstellung 
der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind. Dieser schließt unter vielen anderen die Belan-
ge Freizeit und Erholung, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belanges des Umwelt-
schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit ein. 
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Darüber hinaus soll dabei nach § 1a  BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen berücksichtigt, die Bodenversiegelung auf das notwendi-
ge Maß begrenzt und gem. § 1 Abs. 5 BauGB auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung 
getragen werden.  
 

Naturschutzgesetz  
Im § 1 Abs. 1 des BNatSchG werden die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege als allgemeiner Grundsatz wie folgt näher definiert.  

 „Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und 
Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besie-
delten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schüt-
zen, dass 

 1. die biologische Vielfalt, 
 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regene-

 rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
 auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 

erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.“ 
Dies wird in den Abs. 2 – 6 des § 1 BNatSchG dann noch näher im Sinne von speziellen Grundsätzen 
konkretisiert. 

Nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 BNatSchG sind die Ziele des Naturschutzes zu verwirklichen, „soweit es 
im Einzelfall möglich, erforderlich und unter Abwägung aller sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anforde-
rungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist.“ 

Der naturschutzrechtliche Artenschutz nach § 44 BNatSchG gilt unabhängig von den vorstehenden 
Ausführungen. 
 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz – BBodSchG)  
Umweltschutzziele in Bezug auf den Bodenhaushalt sind darin wie folgt formuliert: 

§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzu-
stellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie 
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 
weit wie möglich vermieden werden.   

Entsprechend § 3 Abs. 1 Ziff. 9 BBodSchG finden die Regelungen des Bodenschutzgesetzes in die-
sem Bauleitplanverfahren jedoch keine Anwendung, da in diesem Verfahren die Vorschriften des 
Bauplanungsrechts (Hinweis: in Verbindung mit der anzuwendenden naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung nach BNatSchG) die Einwirkungen auf den Boden regeln, explizit den sparsamen und 
schonenden Umgang mit Grund und Boden, den Schutz des Mutterbodens sowie auch die Eingriffs-
kompensation für das Schutzgut Boden (Hinweis: hier auf der Grundlage des methodischen Ansat-
zes nach BREUER 1994 + 2006; weiterführende Ansätze erübrigen sich daher). 

 

NWaldLG 

Wesentliche Umweltschutzziele dieses Gesetzes bestehen darin, den Wald wegen seiner Nutzfunktion, 
seiner Bedeutung für die Umwelt sowie wegen seiner Bedeutung für die Erholung zu erhalten, erforder-
lichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Der Grund-
satz der Walderhaltung nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein, Waldumwandlungen sollen in der Re-
gel nur mit der Auflage einer Ersatzaufforstung genehmigt werden. 
 

1.2.2 Darstellung der Umweltschutzziele in übergeordneten Planungen und Fachplänen 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle (RROP) 
Im RROP (LANDKREIS CELLE 2005) sind für den überplanten Bereich weder im derzeit gültigen noch 
im Entwurf des neuen RROP spezifische umweltschutzbezogene Darstellungen enthalten. 
 

Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Winsen (Aller) 
Die Gemeinde Winsen (Aller) führt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 die 28. Ände-
rung ihres Flächennutzungsplanes durch. Danach wird neben der L 298 als Verkehrsfläche im nördli-
chen Bereich des Bebauungsplangebietes zukünftig eine Mischbaufläche und im südlichen (überwie-
genden) Teil des Plangebietes  eine Wohnbaufläche dargestellt. Bislang waren dort nur Flächen für die 
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Landwirtschaft dargestellt. Die Abb. 3 zeigt die neue FNP-Darstellung, ergänzend bzw. zum Vergleich 
ist die bisherige FNP-Darstellung mit abgebildet. 

Abb. 3:   Abgrenzung und Darstellung der zum Vergleich:   
28. FNP-Änderung Bisherige FNP-Darstellung 

  
aus: KELLER (2016) 

 

Landschaftsrahmenplan Landkreis Celle (LRP) 
Im [bereits älteren] LRP (LANDKREIS CELLE 1991) sind keine spezifischen umweltschutzbezogenen 
Darstellungen für den überplanten Bereich enthalten.  
 
Örtliche Landschaftsplanung (LP) der Gemeinde Winsen (Aller) 
Ein Landschaftsplan mit örtlichen Zielsetzungen aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege 
liegt für die Gemeinde Winsen (Aller) derzeit nicht vor. 
 

1.3 Abschließende Anmerkung 

Aus der späteren Umsetzung der im Bebauungsplan Nr. 10 „An der Trift“ dargestellten Bau- und Ver-
kehrsflächen bzw. Nutzungsarten ergeben sich Veränderungen des Umweltzustandes, d.h. Folgewir-
kungen für die im Planungsraum präsenten Schutz-, Kultur- bzw. Sachgüter oder Raumfunktionen. Dies 
hat auch Folgen für die im Rahmen der Bauleitplanung abzuarbeitende naturschutzrechtliche Eingriffs-
regelung und –bilanzierung bzw. die angemessene Berücksichtigung der Umweltbelange insgesamt. 

Auf der Grundlage der o. g. projektspezifischen Ausgangsbedingungen, des geltenden Rechtshinter-
grundes und der für den betroffenen Raum derzeit erkennbaren Umweltschutzziele ermittelt, beschreibt 
und bewertet dieser Umweltbericht im Rahmen der nach BauGB durchzuführenden Umweltprüfung die 
voraussichtlich vom Vorhaben ausgehenden erheblichen Umweltauswirkungen. Damit wird die in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetzbuches geforderte angemessene Berücksichtigung umweltschüt-
zender Belange in der Abwägung vorbereitet. 

Der Umweltbericht widmet sich dabei schwerpunktmäßig der naturschutzrechtlich gebotenen Eingriffs-
vermeidung und –kompensation einschließlich der gebotenen artenschutzrechtlichen Betrachtung, vor 
allem aber der Prüfung / Erarbeitung / Umsetzung grünordnerischer Festsetzungsvorschläge auf der 
Grundlage des gegebenen Landschaftszustandes sowie der zukünftig beabsichtigten städtebaulichen 
Planinhalte.   
 

II Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des  
Vorhabens einschließlich Umweltbewertung 

Die Beschreibung der Umwelt sowie auch ihre Bewertung erfolgt entsprechend den Anforderungen des 
§ 2 Abs. 4 Satz 1 sowie § 2a Satz 2 BauGB für die Schutzgüter 

 • Mensch • Klima / Luft 
 • Tiere und Pflanzen / Lebensräume / Biologische Vielfalt • Landschaft / Landschaftsbild 
 • Boden • Kultur- und sonstige Sachgüter 
 • Wasser  
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einschließlich Hinweisen zu Belastungen und Wechselwirkungen, soweit erkennbar und bedeutsam. 
Dabei orientiert sich die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe an den örtlichen Gegebenheiten sowie 
an der gegebenen Aufgabenstellung (Bebauungsplan-Inhalte) und wird hier entsprechend auf die erfor-
derlichen Angaben beschränkt.  Wesentliche Grundlage der Zustandsbeschreibung sind eine örtlich 
vorgenommene Erfassung des aktuellen Landschaftszustandes sowie sonstige verfügbare Projektin-
formationen. 
Für die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und insbesondere die Ableitung des 
vorhabensspezifischen Kompensationsbedarfs wird die Bewertung in Anlehnung an die „Naturschutz-
fachlichen Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des früheren 
Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie (BREUER 1994; aktualisiert 2006) vorgenommen. Dies 
erfolgt, um sowohl eine Beurteilung der Erheblichkeit projektbedingter Eingriffe (vgl. Kap. 3 und 5.2) 
durchführen als auch Festlegungen für Kompensationsmaßnahmen bzw. deren Umfang ableiten zu 
können (vgl. Kap. 5.3 ff). 

Die Zuordnung zu einzelnen Wertstufen (vgl. hierzu Tab. A „Eingriffsermittlung und –bilanzierung“ im 
Anhang) orientiert sich dabei notwendigerweise am Spektrum dessen, was überhaupt im Raum erfaßt 
wurde bzw. vorkommt.   
Für die im Rahmen der Umweltprüfung ebenfalls zu berücksichtigenden Schutzgüter „Mensch / Erho-
lung“ sowie „Kultur– und sonstige Sachgüter“ ist der o.g. Ansatz jedoch nicht anwendbar. 
 

2.1 Schutzgut Mensch 

Wohnen 
Innerhalb des Plangebietes sind keinerlei Wohnfunktionen gegeben. Nordwestlich liegt jedoch zwischen 
dem Plangebiet und der Straße „Ruthenkamp“ ein einzelnes Wohnhaus. 
 

(Nah-)Erholung, Freizeit  
Der Planbereich ist, da die Flächen überwiegend landwirtschaftlich bewirtschaftet oder bis vor kurzem 
auch gärtnerisch (Baumschule, Weihnachtsbaumplantage) genutzt wurden, nicht öffentlich zugänglich 
und daher nicht direkt nutzbar für die öffentliche örtliche (Nah-)Erholung. Das gilt auch für die kleine 
Waldinsel und die übrigen Brachflächen. 

Es handelt sich insgesamt um Freiräume bzw. Strukturen, die im Grunde genommen nur als Landschaft 
von den öffentlichen Straßen und Wegen aus erlebbar sind. Bedeutsam für Spaziergänger und Radfah-
rer sind der Radweg entlang der Südseite der L 298 sowie die in die südliche Offenlandschaft führenden 
Wirtschaftswege westlich und östlich des Plangebietes.  
 

2.2 Schutzgut Tiere / Pflanzen / Lebensräume einschließlich der biologischen Vielfalt 

Naturraum / Potentiell natürliche Vegetation   
Der Planungsraum liegt naturräumlich in der Landschaftseinheit „Aller-Talsandebene“ und dabei speziell 
am Südrand der Untereinheit „Winsener Talaue“ im Übergang zum „Ovelgönner Sander“. Die umge-
bende Landschaft ist gekennzeichnet durch ein weitgehend ebenes Relief, eine nach Süden hin offene 
Agrarlandschaft sowie daran anschließend größere Waldkomplexe. Als heutige potentiell natürliche Ve-
getation wären Eichen-Birkenwälder anzutreffen (LANDKREIS CELLE 1991), nach KAISER & ZACHA-
RIAS (2003) „Grundwassergeprägte Eichenmischwälder basenarmer Standorte“.  
 

Biotoptypen / Vegetation,  Nutzungen und Strukturmerkmale  
Wesentliche Grundlage für die Umweltprüfung, d.h. auch für die Beurteilung der zu erwartenden Aus-
wirkungen auf die Umwelt einschließlich naturschutzrechtlich zu prüfender Eingriffsfolgen der Bauleit-
planung, ist eine am 11. und 12.08.2016 örtlich durchgeführte, am 23.10.2016 ergänzte sowie am 
24.04.2018 nochmals überprüfte Erfassung des derzeitigen Landschaftszustandes. Dieser ist in Karte 1 
("Biotoptypen, Strukturmerkmale und Flächennutzungen") wiedergegeben,  

In Tab. 1 ist der annähernde jeweilige Anteil der erfassten flächigen Biotoptypen innerhalb des Plange-
bietes zusammengestellt. Für das Plangebiet (B-Plan) und seine Randlagen ergibt sich danach folgen-
des Bild (die Angaben zur 28. FNP-Änderung dienen nur der Vollständigkeit): 

- Der überwiegende Anteil des Plangebietes (insges. fast 84 %) wird von intensiv bewirtschaftetem 
Acker eingenommen. 

- Befestigte Flächen (= Fahrbahn der L 298) nehmen mit knapp 800 m2 weniger als 1 % und damit 
einen stark untergeordneten Teil der Plangebietsfläche ein. Hinzu kommt ein wasserdurchlässig 
befestigter Flächenanteil des östlichen Wirtschaftsweges mit 218 m2. 

- Ein größerer Flächenanteil entfällt weiterhin auf den kleinen Waldbestand im nordwestlichen Be-
reich, die Fläche umfaßt rund 3.061 m2 bzw. knapp 3 % des Plangebietes. 
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- Halbruderale Gras- und Staudenfluren (Biotoptypen UHW) nehmen mit insgesamt 3.455 m2 bzw. 
ca. 3,35 % ebenfalls einen größeren Flächenanteil ein. 

- Ein weiterer noch größerer Flächenblock (9.071 m2 bzw. rund 8,81 %) entfällt auf die vor kurzem 
vollständig abgeräumte frühere Baumschulfläche. 

- Die restlichen Flächenanteile verteilen sich zu geringen Prozentsätzen auf Gebüsche. 

Tab. 1: Verteilung flächiger Biotoptypen im Plangebiet 

Biotoptyp 

(vgl. Darstellung in Karte 1) 

Kürzel   

(vgl. 
Karte 1) 

Flächenanteil 
B-Plan Nr. 10 

Zusätzlicher Flächen-
anteil 

für 28. FNP-Änderung 

ca.  m2 ca.  % ca.  m2 ca. % 

Befestigte Verkehrsflächen (Asphalt, Pflaster) OVS 788 0,77 1.030 0,99 

Durchlässig befestigte Flächen (Schotter, Kies) OVW 218 0,21 410 0,39 

Acker A 86.221 83,76   

Halbruderale Gras- und Staudenflur UH 156 0,15 210 0,20 

Artenarme Brennesselflur UHB 28 0,02   

Halbruderale Gras- u. Staudenflur trockenerer Standorte UHT 2.590 2,52   

wie vor, jedoch gemäht (Seitenräume von Verkehrswegen) UHT m 681 0,66 475 0,45 

abgeräumte frühere Baumschulfläche, teils vegetationsfrei **** 9.071 8,81   

Sonstiger Laub- / Nadelholz-Mischwald W 3.061 2,98   

Rubus-Gestrüpp BRR 62 0,06   

Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch BRS 64 0,06   

Summe Fläche Bebauungsplan Nr. 10 gesamt  102.940 100,00   

 

Summe Fläche 28. FNP-Änderung gesamt    104.768 100,00 

 

 

Das Spektrum der im Bereich des Bebauungsplanes und dessen Umgebung vorkommenden Biotopty-
pen ist damit vergleichsweise überschaubar und überwiegend durch teils sehr intensive Nutzung (Acker, 
Verkehrsflächen) geprägt. Die Palette vorkommender Pflanzenarten beschränkt sich bei den erfassten 
halbruderalen Gras- / Staudenfluren auf weit verbreitete bzw. für solche Standorte typische anspruchs-
losere Gras- und Krautarten. Auf das Vorkommen besonders oder streng geschützter, seltener oder 
gefährdeter Pflanzenarten ergaben sich bislang keine Hinweise. Biotope mit landesweiter Bedeutung 
sind hier nicht gegeben (NLWKN 2016). 

Zur L 298 hin sind im Bereich des Waldes zwei kleinere Gebüsche (BRR, BRS) entstanden. Die größe-
re halbruderale Gras- und Staudenflur zwischen Wald und Baumschule weist bislang nur einzelnen 
Strauchaufwuchs auf.  

Die Ackerflächen setzen sich außerhalb des überplanten Bereiches nach Süden fort. Östlich grenzt ein 
Schotterweg mit einem Saum aus Gras- und Krautflur an das Plangebiet an. 

Auch im Bereich der Straßen „Ruthenkamp“ und „L 298“ setzten sich die innerhalb des Plangebietes 
erfaßten Strukturen bzw. Biotoptypen außerhalb der Plangrenzen weiter fort. 

Am westlichen Wirtschaftsweg sind, jeweils mit Unterbrechungen, außerhalb der Plangrenze Abschnitte 
einer höheren Strauch-Baumhecke mit begleitenden Gras- und Krautfluren vorhanden. 
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Karte 1: Biotoptypen, Strukturmerkmale und Flächennutzungen 
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Tiere / Tierlebensräume / Artenschutz  

Nach Darstellung des Landschaftsrahmenplanes sind im Bereich des Plangebietes keine Gebiete mit 
höherer oder besonderer Bedeutung für den Tier- bzw. Pflanzenartenschutz gegeben. Für die Fauna 
einschließlich Brut- und Gastvögel wertvolle Lebensräume liegen im Plangebiet nach aktueller Datenla-
ge (NLWKN 2016) ebenfalls nicht vor.  
Biotopvernetzung des Plangebietes  mit seinem Umfeld ist bislang insofern gegeben, als die erfaßten 
Flächen bzw. Strukturen derzeit überwiegend noch Bestandteil der Offenlandschaft im Übergangsbe-
reich zur Siedlungslage sind bzw. eine entsprechende Biotopanbindung gegeben ist. 

Es liegen bislang keine konkreten weiteren Nach- bzw. Hinweise über das Vorkommen besonders oder 
streng geschützter, seltener oder gefährdeter Tierarten im betroffenen Bereich vor. Grundsätzlich ist 
jedoch das Vorkommen von Brutvogelarten der Offenlandschaft (z.B. Feldlerche, Wiesenpieper, Schaf-
stelze) auf den überplanten Ackerflächen bzw. von Bodenbrütern auf sonstigen Gras- und Krautflächen 
möglich.  

Für die erfaßten Gehölzbestände innerhalb des Plangebietes ist von einer grundsätzlichen Eignung als 
Habitatstrukturen z.B. für brütende Vogelarten (Gebüschbrüter, Baumbrüter) auszugehen. Die Bedeu-
tung von Einzelbäumen für höhlenbrütende Vogelarten, Fledermäuse oder auch andere Kleinsäuger wie 
Bilche wird aufgrund eines fehlenden Höhlenangebotes (nach grober Prüfung vom Boden aus) derzeit 
als eher gering eingeschätzt, die vorhandenen Gehölzbestände bzw. Bäume weisen noch nicht das er-
forderliche Alter bzw. die Mächtigkeit und damit ein entsprechendes Strukturangebot für diesen Zweck 
auf. Horstbäume konnten nicht festgestellt werden. 

Die im Plangebiet vorhandenen Gras- und Krautfluren sind zum großen Teil stark durch Gräser geprägt 
und dann blütenärmer, offene besonnte bzw. südexponierte und damit wärmere Bodenstellen fehlen. 
Anläßlich der Kartierung ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen von Reptilienarten. 

Auf allen offenen unbefestigten Böden des Plangebietes ist insgesamt noch von einer Lebensraum-
Grundbedeutung auszugehen: Sie beherbergen eine Vielzahl von Bodenlebewesen (z.B. Nematoden, 
Milben, Borstenwürmer, Regenwürmer, Asseln oder Tausendfüßler) bis hin zu ggf. auch Kleinsäugern 
wie z.B. Feldmaus, Maulwurf u.a.. Durch bodenbeanspruchende Nutzungen insbesondere mit Über-
bauung und Versiegelung (weitere Bebauung) wird jedoch auch diese Grundbedeutung zukünftig nicht 
mehr oder nur noch stark eingeschränkt gegeben sein. 

Auf den befestigten Flächenanteilen (L 298 mit Fahrbahn und Radweg; geschotterter östlicher Wirt-
schaftsweg) sind jedoch keinerlei Lebensraumfunktionen mehr gegeben. 
 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und –objekte  
Derartige Gebiete bzw. Objekte sind innerhalb des Plangebietes oder in seinem unmittelbaren Umfeld 
nicht gegeben. Biotope mit Schutz nach § 30 BNatSchG sind ebenfalls nicht vorhanden. 
 

Biologische Vielfalt   
Aufgrund der gegebenen Strukturen und Nutzungsintensitäten ist innerhalb des Plangebietes, abgese-
hen von den intensiv genutzten Verkehrs- und Ackerflächen, eine durchschnittliche biologische Vielfalt1 
anzunehmen. 
 

2.3 Schutzgut Boden 

Bei den Böden des Plangebietes innerhalb der grundwasserfernen ebenen bis welligen Geest handelt 
es sich im natürlichen Ausgangszustand um trockenere, in tieferen Lagen grundwasserbeeinflußte  
nährstoffarme Sandböden. Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist fluviatiler Sand oder auch Flugsand. 
Daraus ist hier als Bodentyp „Plaggenesch, unterlagert von Podsol“ hervorgegangen (NLfB 1974; LBEG 
2016). 

Im Bereich der meisten Flächen ist noch von weitgehend natürlicher Bodenschichtung auszugehen, 
diese Bereiche erfüllen mit ihren offenen Böden noch ihre ursprünglichen Funktionen des Bodenluft- 
und Bodenwasserhaushaltes. Sie leisten im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichkeiten einen 
Beitrag z.B. zur Versickerung von Niederschlagswasser, als Standorte für die Vegetation sowie als Le-
bensraum für die Fauna. Besondere bzw. extreme abiotische Standortfaktoren wie Nässe, Nährstoffar-
mut, Rohboden o.ä. waren im überplanten Bereich nicht erkennbar. 

Im Bereich von bereits befestigten Flächen (Straßen, Radweg; Wirtschaftsweg; einschließlich Bankette 
und Mulden) ist die natürliche Bodenschichtung jedoch bereits vollständig und teils tiefgreifend über-
formt, dort sind die natürlichen Bodenfunktionen wie Versickerung, Verdunstung, Pflanzenstandort etc. 

                                                 
1 Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG handelt es sich dabei um „die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der inner-

artlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“ 
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nicht mehr oder kaum noch gegeben. Dies betrifft derzeit allerdings nur einen geringeren Flächenanteil, 
tatsächlich befestigt bzw. versiegelt sind innerhalb des Plangebietes derzeit nur rund 1.000 m2.  

Das Plangebiet liegt nach Darstellung des LBEG-Kartenservers in einem sog. „Suchraum für schutz-
würdige Böden“ mit der Zuordnung Böden mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung; Böden, die Do-
kumente der Kulturgeschichte darstellen und Archivcharakter haben - hier Bodentyp Plaggenesch, der 
im Profilaufbau eine historische heute nicht mehr praktizierte Nutzungsform "konserviert" (LBEG 2016). 
Eine gesetzliche Schutzkategorie ist damit jedoch nicht verbunden. 

Hinweise auf Altablagerungen / Altlasten im überplanten Bereich liegen zur Zeit nicht vor. 
 

2.4 Schutzgut Wasser 

Still- oder Fließgewässer sind innerhalb des Plangebietes oder außerhalb angrenzend ebenso wenig 
vorhanden wie wasserrechtliche Schutzgebiete. 

Auf den derzeitigen Offenböden des Plangebietes kann das anfallende Niederschlagswasser noch ver-
sickern und zur Grundwasserneubildung sowie zur Versorgung der Vegetation beitragen. Auf den be-
reits befestigten bzw. überbauten Flächen sind diese Werte und Funktionen jedoch nicht mehr gegeben, 
dort fließt das Wasser oberflächlich ab, versickert aber in den Seitenräumen.  

Die Grundwasserneubildungsrate wird mit 201 bis 250 mm/a (LBEG 2016) angegeben, sie liegt damit 
im oberen Drittel von insgesamt 15 Stufen. Das bedeutet eine insgesamt gute Durchlässigkeit bzw. 
Wasserwegsamkeit der Deckschichten und tieferen Gesteine. Das Schutzpotential der Grundwasser-
überdeckung wird deshalb allerdings als „gering“ eingestuft. 

Der mittlere Grundwasserflurabstand wird mit 12 dm (= 1,2 m; Grundwasserhochstand unter Gelände-
oberfläche) angegeben (LBEG 2016). 
 

2.5 Schutzgut Klima / Luft 

Das Klima der maritim-subkontinentalen Flachlandregion ist mit einem jährlichen Niederschlag von rund 
650 - 700 mm als mittelfeucht einzustufen. Die klimatische Wasserbilanz zeigt mit 200 – 300 mm/ Jahr 
einen mittleren Wasserüberschuß und ein mittleres bis hohes Defizit von 50 - 75 mm im Sommerhalb-
jahr (NLfB 1974).  

Vorherrschend sind westliche Winde, wobei auf freien Flächen der Offenlandschaft (hier: den Ackerflä-
chen) und abseits von Siedlungslagen, geschlossenen Gehölzbeständen u.ä. grundsätzlich mit höheren 
durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten zu rechnen ist.  

Es ist noch von weitgehendem Offenlandklima mit einem hohen Anteil an kaltluftproduktiven Offenbö-
den und Strukturen (Gehölzbestände einschl. Wald, sonstige Vegetationsdecken) auszugehen. 

Aus dem Verkehr auf der L 298 resultieren entsprechende Lärm- sowie Schadstoffemissionen bzw.       
–immissionen in den Seitenräumen der Straße. In untergeordnetem Umfang gilt das auch für die Straße 
„Ruthenkamp“ und den Zielverkehr zu den dort vorhandenen gewerblichen Einrichtungen. 
 

2.6 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 

Die Abbildung 4 mit den Fotos 1 bis 9 zeigt das aktuelle Erscheinungsbild des Plangebietes einschließ-
lich seiner Randbereiche.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich danach überwiegend um intensiv genutzte landwirtschaftliche Flä-
chen (Acker) im Übergang vom südlichen Siedlungsrand zur angrenzenden, strukturärmeren Offenland-
schaft. Es sind teils noch weiterreichende Sichtbeziehungen in die Umgebung möglich, im Umkehr-
schluß ist der Planbereich deshalb auch teils von weiter her einsehbar. 

Entlang der Südseite der Oldauer Straße (L 298) liegen Flächen einer früheren Baumschule / Weih-
nachtsbaumplantage, die mittlerweile komplett abgeräumt wurden.  

Im nordwestlichen Bereich des Plangebietes hat sich sukzessiv ein kleiner waldartiger und raumbilden-
der Gehölzbestand entwickelt, an dessen Außenseiten angepflanzte höhere Fichtenreihen prägend für 
das Erscheinungsbild sind. 

Zwischen diesem Waldbestand und der früheren Baumschulfläche ist eine größere, durch eine dichte 
Grasdecke geprägte Brachfläche vorhanden, auf der erster sukzessiver Gehölzanflug zu erkennen ist. 

Entlang des Wirtschaftsweges an der Westseite des Plangebietes ist eine höhere raumbildende, aber 
unterbrochene Gehölzzeile vorhanden. 

Die Straße „Ruthenkamp“ ist frei von Gehölzbeständen, entlang der L 298 sind in lockerer Folge einzel-
ne kleinere bis mittelgroße Straßenbäume vorhanden. 

Höhenunterschiede sind im Gelände kaum erkennbar.  



495  Umweltbericht zum B-Plan Nr. 10 „An der Trift“ in Südwinsen                             Seite  14 

Abb. 4: Fotos zum aktuellen Landschaftszustand 

Foto 1: Blick von Südosten (Wirtschaftsweg) über das Plangebiet zur Straße „Ruthenkamp“ (rechts im Bild noch der frühere  
Baumschulbestand) 

 
Foto 2:  Blick von Osten auf die mittlerweile abgeräumte Baumschulfläche / Weihnachtsbaumplantage 

 
Foto 3: Gehölzbestand im Kreuzungsbereich Ruthenkamp / L 298 – Blick zum Kreisel  

 
Foto 4: Blick von der Straße „Ruthenkamp“ über das Plangebiet nach Südosten zum Försterstieg 
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Abb. 4  (Fortsetzung) 

Foto 5: Grasbeherrschte Brache zwischen Wald und früherer Baumschulfläche (rechts im Bild); Blick von Süden 

 
Foto 6: Blick vom Kreisel der L 298 auf den nördlichen Rand 

des Plangebietes (links noch der frühere Baumschul-
bestand) 

Foto 7:  Landesstraße 298 – Blick nach Osten   

  
Foto 8: Straße „Ruthenkamp“ – Blick nach Südwesten Foto 9:  Wirtschaftsweg mit Gehölzbestand am westlichen 

 Plangebietsrand  

  
 

Eine wirksame, gestalterisch ansprechende Eingrünung des zukünftigen Baugebietes nach Süden und 
Osten ist derzeit nicht gegeben. 

In Bezug auf Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft ist für das Plangebiet im Land-
schaftsrahmenplan (LANDKREIS CELLE 1991) keine besondere wertgebende Einstufung für den 
Standort enthalten. 
 

2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Bei der betroffenen bzw. überplanten Landschaft handelt es sich nicht um eine seltene historische Kul-
turlandschaft. Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke, Siedlungsstrukturen oder Ensembles sind im 
Umfeld des Plangebietes ebenfalls nicht vorhanden. Hinweise auf archäologische Bodenfunde oder Be-
funde liegen bislang nicht vor. Auf die Ausführungen zur Bedeutung des Bodens in Kap.2.3 wird hier 
verwiesen. 
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2.8 Zusammenfassende Hinweise zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den aufgeführten einzelnen Schutzgütern bestehen vielschichtige Wechselbeziehungen, die 
hier nur exemplarisch angedeutet werden sollen. 

Solange Böden offen, d.h. unbefestigt und in ihrer Schichtenfolge noch weitgehend natürlich gelagert 
sind, können sie grundsätzlich naturraumtypischen Pflanzen als Standort und Tierarten (vom Mikroor-
ganismus, Regenwurm oder Kleinsäuger im Boden bis zum Bodenbrüter oder Beutegreifer als Vertreter 
der Avifauna) als Lebensraum dienen. Mit zunehmender Intensität der Landbewirtschaftung oder insbe-
sondere auch Versiegelung bzw. Überbauung (z.B. Gebäude, Nebenanlagen, sonstige Wirtschaftsflä-
chen, Erschließungsstraßen, Zufahrten etc.) sinkt dieses Angebot. Die Möglichkeiten der Versickerung 
sinken auf diesen Flächen ebenfalls. Überbauung bzw. Versiegelung reduzieren außerdem geländekli-
matische Ausgleichswirkungen wie Verdunstung und  Abkühlung, gleiches gilt für den Verlust insbeson-
dere von älteren Gehölzbeständen. 

Dauerhafte Bodenbedeckung (z.B. Ruderalfluren, Grünland, flächige Gehölzbestände) fördert langfristig 
die ungestörte Bodenentwicklung. An dieser Bodenentwicklung wirken auch versickernde Niederschlä-
ge und die mit ihnen transportierten Stoffe bzw. Partikel mit. Überbauung und Befestigung bedeuten in 
der Regel eine Belastung des natürlichen Bodengefüges und ggf. auch des Bodenwasserhaushaltes 
durch Verlust von Offenboden, natürlicher Schichtfolge, Verdichtung oder ggf. auch Stoffeinträge. 

Ein vielfältiges Angebot an flächigen und vertikalen Vegetationsstrukturen (z.B. Grünland, Gehölz-
bestände aus heimischen Arten, höhere Gras- und Krautfluren) oder abiotisch bedeutsamen Strukturen 
(warme besonnte Flächen, Rohböden, nährstoffarme oder nasse Standorte) in Verbindung mit fehlen-
der oder extensiver Nutzung erhöht sowohl die Lebensraumbedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt als 
auch die örtliche Erlebnisvielfalt. Raumwirksame Gehölzbestände können darüber hinaus eine wirksa-
me Eingrünung und Einbindung von Bauflächen in die Umgebung gewährleisten und zur Gliederung 
und Gestaltung des Ortsbildes beitragen. Demgegenüber bieten großflächig strukturierte, ausgeräumte 
und intensiv genutzte Agrarlandschaften ebenso wie Bauflächen ohne Grünstrukturen nur ein stark ein-
geschränktes Lebensraumangebot für die Tier- und Pflanzenwelt und eine geringe bis oft fehlende Er-
lebnisvielfalt.  
Diese Beispiele mögen genügen, um die Vielschichtigkeit der Wechselbeziehungen zwischen den 
Schutzgütern nur anzudeuten; entsprechend komplex fallen dann bei Realisierung des Vorhabens auch 
die Wirkzusammenhänge auf die Umwelt aus. 
 

2.9 Beschreibung der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtverwirklichung der 
  Planung 

Bei Nichtverwirklichung der Planung „B-Plan Nr. 10“ bliebe es voraussichtlich beim derzeit gegebenen 
überwiegend landwirtschaftlichen Nutzungszustand, auf derzeit nutzungsfreien bzw. -extensiven Flä-
chen würde vermehrt Gehölzaufwuchs und –entwicklung stattfinden. 
 

3 Beschreibung der Umweltauswirkungen aus der Umsetzung der Bauleitplanung 

3.1 Beurteilungsgrundlagen 

Beurteilungsgrundlagen zur Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen sind 

• die gegebenen Umweltvoraussetzungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und methodischen 
Ansätze, wie in Kap. 1.2 und 2 beschrieben,  

• die zeichnerische Darstellung und Begründung des Bebauungsplans Nr. 10 „An der Trift“ der 
Gemeinde Winsen (Aller) mit den in Kap. 1 dargelegten Zielen und Inhalten,  

• die Begründung mit Planzeichnung der 28. FNP-Änderung der Gemeinde Winsen (Aller) sowie 

• der Entwurf der aktuellen Erschließungsplanung (ROSSE 2018). 
 

3.2 Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere / Pflanzen / Lebensräume, Boden, Wasser,
 Klima / Luft, die biologische Vielfalt und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 

VORBEMERKUNGEN: 

Im Bereich der Oldauer Straße (L 298) sowie der Straße „Ruthenkamp“ sind die dort in die Geltungsbe-
reiche des Bebauungsplanes Nr. 10 „An der Trift“ bzw. der 28. FNP-Änderung einbezogenen Flächen-
anteile nicht eingriffsrelevant, es handelt sich um bereits bestehende bzw. gewidmete Verkehrsflächen 
mit entsprechendem Ausbaustandard (Fahrbahnen, Radweg, Bankette). 

Im Bereich des östlichen Wirtschaftsweges wird hier der schotterbefestigte Flächenanteil als nicht ein-
griffsrelevant eingestuft. 

Im Übrigen ist für alle anderen betroffenen und bislang noch nicht überbauten Flächen (Acker, frühere 
Baumschulfläche, Ruderalfluren, Gebüsche, Wald) von einer grundlegenden Umgestaltung auszuge-
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hen. Damit sind wesentliche Veränderungen des Landschaftszustandes, d.h. des Erscheinungsbildes 
und der Funktionen des Naturhaushaltes, verbunden, die in der Folge erhebliche Eingriffe im Sinne des 
Naturschutzrechts bewirken. Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden Ausführungen zu sehen. 
 

3.2.1 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Lebensräume und die biologische Vielfalt 

Innerhalb des Plangebietes gehen als Folge des Vorhabens die in Karte 1 dargestellten Strukturen 
(hauptsächlich Acker, frühere Baumschulfläche und Gehölzbestände bzw. Gebüsche, Gras- und Kraut-
fluren, Wald) vollständig verloren. Der jeweilige Flächenanteil der Biotopverluste ergibt sich aus der Zu-
sammenstellung in Tab. A (Anhang), die Ermittlung des eingriffsrelevanten Flächenumfanges für das 
Schutzgut „Boden“ wird im Kap. 3.2.2 näher spezifiziert. 

Das bedeutet Struktur- bzw. Lebensraumverluste sowie auch einen Verlust an Nahrungsangebot für die 
daran gebundene Tierwelt wie z.B. Bodenlebewesen, Kleinsäuger, Insekten, ggf. auch boden- und 
gehölzbrütende Vogelarten u.a..  

Nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt insgesamt werden hier mit Blick auf die Einschät-
zung in Kap. 2.2 jedoch nicht gesehen. 

Die Störungs- und Schädigungsverbote gemäß § 44 BNatSchG 

 • zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere), 
 • zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 
 • zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Population 
gelten auch für möglicherweise boden- oder gehölzbrütende Vogelarten bei Inanspruchnahme von 
Acker und Gehölzstrukturen. Deshalb sollte die Bautätigkeit (z.B. Baufeldräumung für Gebäude, Er-
schließungsarbeiten etc.) möglichst auch nicht in der Brutsaison bzw. im Zeitraum zwischen dem 15. 
März und dem 1. August eines Jahres erfolgen. Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere 
Brutgeschäft (z.B. bei der Feldlerche zwei Bruten im Jahr möglich) und Jungenaufzucht solcher Vogel-
arten gestört werden oder es gar zu Individuenverlusten kommt. Sollten solche Arbeiten dennoch im 
Sommerhalbjahr durchgeführt werden, ist durch konkrete Nachprüfungen vor Beginn nachzuweisen, 
daß tatsächlich keine Brutvorkommen vorhanden bzw. betroffen sind. 

Für die erforderliche Beseitigung von Gehölzbeständen sollte dementsprechend auch die im § 39 Abs. 5 
Nr. 3 BNatSchG genannte Frist beachtet werden, dies dient dem vorbeugenden Artenschutz im Hinblick 
auf gehölzbrütende Vogelarten 

Sofern die möglichen Funktionen der Fläche als gelegentliches Brut- bzw. Nahrungshabitat für boden- 
oder gehölzbrütende Vogelarten tatsächlich betroffen sein sollten, kann aufgrund der in der weitläufigen 
Umgebung gegebenen offenen Landschaftsstrukturen im Zusammenwirken mit der vorgesehenen plan-
externen Kompensationsmaßnahme außerdem davon ausgegangen werden, daß die ökologischen 
Funktionen der vom Eingriff betroffenen Flächen und die daran gebundene Population im Sinne von § 
44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang für diese Arten auch weiterhin erfüllt werden, ins-
besondere im Zusammenhang mit der vorgesehenen planexternen Kompensationsmaßnahme. Bei Ar-
ten wie der Feldlerche, die in der Regel flächig verbreitet sind, kann als Verbreitungsgebiet einer lokalen 
Population die gegebene naturräumliche Landschaftseinheit zugrundegelegt werden (vgl. z.B. RUNGE 
et al. 2010), das wäre hier etwa die Untere Aller-Talsandebene.  

Aus der Sicht des Artenschutzes wären dann (vorbehaltlich der o.g. Nachprüfungen bzw. zeitlichen Ein-
schränkungen) insgesamt keine Sachverhalte erkennbar, die dem Vorhaben entgegenstehen könnten. 
Bei Einhaltung dieser Vorgaben wird davon auszugehen sein, daß die Vorschriften des § 44 BNatSchG 
bei Umsetzung des Vorhabens für die betroffenen Arten eingehalten werden können.  
 

3.2.2 Auswirkungen auf  Bodenfunktionen 

Es sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Bodenhaushalt im Sinne zukünftig erweiterter  
überbauter bzw. versiegelter Flächenanteile (Gebäude, Nebenanlagen, Zufahrten, Erschließungsstra-
ßen, Rad- / Gehwege etc.) zu erwarten. Dies resultiert aus der zukünftigen baulichen Nutzung des 
Plangebietes mit Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,3 im Bereich der Wohnbauflächen, 0,4 im Bereich 
der gemischten Bauflächen, einer voraussichtlich noch höheren GRZ in den Gemeinbedarfsflächen  
sowie aus der beabsichtigten Erschließungsstruktur.  

In Bezug auf den Umfang zu erwartender Eingriffsfolgen für dieses Schutzgut wird im konkreten Fall 
von folgenden Sachverhalten ausgegangen: 

• Für den Bereich der Wohnbauflächen (7,0370 ha; ohne Erschließungsstraßen) wird ent-
sprechend der festgesetzten GRZ von 0,3 zuzüglich zulässiger Überschreitung gem. § 
19 (3) BauNVO um 50 % ein Überbauungs- bzw. Versiegelungsanteil von GRZ 0,3 + 
0,15 = 0,45 bzw. 45 % angenommen. Er berechnet sich auf dieser Grundlage wie folgt:
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70.370 m2 x 0,45 = 31.667 m2 bzw. 3,1667 ha zukünftig überbaute bzw. neu versiegelte 
Fläche. 
 

• Für den Bereich der Mischbauflächen (0,9558 ha; ohne Erschließungsstraßen) wird ent-
sprechend der festgesetzten GRZ von 0,4 zuzüglich zulässiger Überschreitung gem. § 
19 (3) BauNVO um 50 % ein Überbauungs- bzw. Versiegelungsanteil von GRZ 0,4 + 0,2 
= 0,6 bzw. 60 % angenommen. Er berechnet sich auf dieser Grundlage wie folgt:   
9.558 m2 x 0,6 = 5.735 m2 bzw. 0,5735 ha zukünftig überbaute bzw. neu versiegelte 
Fläche. 

 

• Für den Bereich der Gemeinbedarfsfläche (Kindertagesstätte) (0,5500 ha) wird hier eine  
GRZ von 0,6 zuzüglich zulässiger Überschreitung gem. § 19 (3) BauNVO, aber begrenzt 
auf 0,8, angenommen. Der daraus resultierende Überbauungs- bzw. Versiegelungsan-
teil berechnet sich auf dieser Grundlage wie folgt:   
5.500 m2 x 0,8 = 4.400 m2 bzw. 0,4400 ha zukünftig überbaute bzw. neu versiegelte 
Fläche. 
 

• Für die erschließenden Verkehrsflächen innerhalb der WA- und MI-Gebiete im Umfang 
von anteilig insgesamt rund 1,4244 ha wird hier ein Überbauungs- bzw. Versiegelungs-
anteil von 95 % angenommen. Er berechnet sich auf dieser Grundlage wie folgt:   
14.244 m2 x 0,95 = 13.532 m2 bzw. 1,3532 ha zukünftig überbaute bzw. neu versiegelte 
Erschließungs-Verkehrsflächen. 

 

Der für die Eingriffsbeurteilung für dieses Schutzgut zugrunde zu legende, insgesamt zu erwar-
tende Überbauungs- und Versiegelungsanteil beträgt damit 31.667 m2 + 5.735 m2 + 4.400 m2 +  
13.532 m2   =  55.334 m2  bzw.  5,5334 ha. 

Auf diesem Flächenanteil ist von erheblichen nachteiligen Folgewirkungen für den Bodenhaushalt und 
damit für Natur und Landschaft auszugehen, die natürlich gewachsenen Bodenschichtungen werden 
vollständig überformt und die Bodenfunktionen für Versickerung, Grundwasserschutz, Klimaausgleich, 
Bodenleben, oder als Vegetationsstandort etc. gehen dauerhaft verloren. 

Gegebenenfalls anfallende Bodenüberschußmengen (z.B. bei Abgrabungen, Gründungen o.ä.) müssen 
ordnungsgemäß beseitigt werden, sofern sie nicht innerhalb des Plangebietes Verwendung finden kön-
nen.  

Auf diesen eingriffsrelevanten Flächen im Umfang von insgesamt 5,5334 ha ist daher von erheblichen 
nachteiligen Folgewirkungen für den Bodenhaushalt und damit für Natur und Landschaft auszugehen. 

In der Tab. A „Eingriffsermittlung und –bilanzierung“  im Anhang sind die zugehörigen eingriffsbedingten 
Funktionsverluste flächenmäßig zusammengestellt.  
 

3.2.3 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 

Die projektbedingten Auswirkungen sind im engen Zusammenhang mit denen für den Bodenhaushalt zu 
sehen. So sind als Folge erweiterter Flächenbefestigung (Bebauung, Verkehrsflächen) Veränderungen 
des Bodenwasser-Haushaltes zu erwarten. Auf diesen Flächen findet zukünftig keine Versickerung und 
Nachlieferung in den Unterboden mehr statt, anfallende Niederschläge sind auf diesen Flächen nicht 
mehr verfügbar im Sinne eines funktionsfähigen Naturhaushaltes.   

Die auf befestigten Flächen anfallenden Niederschläge sollen jedoch innerhalb des Plangebietes versi-
ckert werden, sie bleiben damit dem Wirkungsgefüge des örtlichen Naturhaushaltes erhalten.   
 

3.2.4 Auswirkungen auf Klima und Luftqualität 

Die Funktionen der vorhandenen bzw. von Überbauung betroffenen Offenböden als kaltluftproduktive 
und damit klimaregulierende Freiflächen bzw. Strukturen gehen infolge zukünftiger Überbauung bzw. 
Flächenbefestigung weitgehend verloren, d.h. hier sind Veränderungen des Geländeklimas zu erwarten. 
Das beinhaltet vor allem den Verlust von Abkühlungswirkung sowie die Tendenz zu verstärkter Ein-
strahlung und Erwärmung auf den befestigten bzw. bebauten Flächenanteilen. Diese nachteiligen Fol-
gen gelten sinngemäß auch für den Verlust des derzeit vorhandenen Gehölzbestandes einschließlich 
des kleinen Waldes. 
 

3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  / Orts- und Landschaftsbild 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 10 wird die Voraussetzung für die Realisierung weiterer Wohn- und Misch-
bauflächen einschließlich zugehöriger Erschließung und Gemeinbedarfsflächen sowie Anbindungen an 
das gegebene Straßen- und Wegenetz geschaffen. Es entstehen völlig neue Siedlungsflächen, dadurch 
verlagert sich der Ortsrand deutlich  nach Süden in die Offenlandschaft hinein bzw. auch nach Osten bis 
an den Verkehrskreisel zum Försterstieg hin.  
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Die neuen Baugebiete bzw. ihre zukünftigen Ortsränder werden zukünftig verstärkt einsehbar sein bzw. 
in die Landschaft hineinwirken. Dadurch entsteht ein entsprechender Gestaltungs-, Eingrünungs- und 
innerer Durchgrünungsbedarf.  

Um das Vorhaben zu realisieren, müssen sämtliche im nördlichen Plangebiet noch vorhandenen Ge-
hölzbestände (d.h. der kleine Wald sowie sonstige Gebüsche) beseitigt werden. Ihre potentiellen Ein-
grünungs- und Gestaltungsfunktionen entfallen daher. Das bedeutet zunächst erhebliche Strukturverlus-
te für das Orts- und Landschaftsbild.  
 

3.4 Auswirkungen auf Erhaltungsziele sowie Schutzzwecke von FFH- und Vogelschutz- 
 gebieten oder anderen naturschutzrechtlichen Schutzgebieten und –objekten 

Derartige Schutzgebiete bzw. –objekte sind hier nicht betroffen. 
 

3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen für dieses Schutzgut sind voraussichtlich nicht zu erwarten. Nach 
Darlegung des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens (BONK - MAIRE – HOPPMANN 2016) kön-
nen die maßgeblichen schalltechnischen Beurteilungspegel (DIN 4109; DIN 18005) weitgehend einge-
halten werden, in den Lärmpegelbereichen II bis IV (siehe Planzeichnung des Bebauungsplanes in Abb. 
2) ist die erforderliche Schalldämmung allerdings nur mit Hilfe baulicher Maßnahmen zu erreichen. Ent-
sprechende Festsetzungen finden sich im Bebauungsplan. 

Aus der Realisierung der zukünftigen Wohn- und Mischbaugrundstücke ergeben sich keine störenden 
Verkehrsmengen, die den gegebenen oder geplanten Wohnfunktionen zuwiderlaufen könnten, zumal 
dieser Verkehr geteilt über zwei Anbindungen an die nächsten Verkehrsachsen (Straße „Ruthenkamp“; 
östlicher Wirtschaftsweg) abgeleitet werden kann. 
 

3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Eine besondere Betroffenheit dieses Schutzgutes ist derzeit nicht erkennbar. 
 

3.7 Auswirkungen auf Wald / Forstwirtschaft 

Mit dem Verlust des vorhandenen Waldes durch Umwandlung in ein Baugebiet ist auch keine potentiel-
le forstwirtschaftliche Nutzbarkeit (Anm.: nach derzeitigem örtlichen Eindruck erfolgt keine derartige 
Nutzung) dieser Flächen mehr gegeben, die Waldeigenschaften entfallen zukünftig. Im Hinblick auf die 
Vorgaben des NWaldLG (Waldeigenschaft gemäß § 2 Abs. 3) wird dieser Flächen- bzw. Funktionsver-
lust entsprechend den Ausführungen in Tab. 1 auf insgesamt  3.061 m2  beziffert. 
  

3.8 Kumulative Vorhaben 

Als kumulierendes Vorhaben im Sinne z.B. des § 3b (2) UVPG, d.h. „mehrere Vorhaben derselben Art, 
die gleichzeitig von demselben oder mehreren Trägern verwirklicht werden sollen und in einem engen 
Zusammenhang stehen“, ist hier die parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 durchgeführte 
28. Änderung des Flächennutzungsplanes zu sehen. Sie dient dem gleichen Zweck und ist in der Flä-
che fast deckungsgleich mit dem Bebauungsplan. 
 

3.9 Gesamtbewertung und Eingriffsbeurteilung 

Als Folge der B-Plan-Aufstellung mit begleitender 28. Änderung des Flächennutzungsplanes sind im 
größten Teil des Plangebietes (abgesehen von den bestehenden Verkehrsflächen) nachteilige Verände-
rungen zu erwarten. Das betrifft weitaus überwiegend bisherige Ackerflächen, daneben aber auch den 
Bereich der früheren Baumschule sowie Ruderalfluren und Wald und Gebüsche mit ihren bisherigen 
Funktionen für den Naturhaushalt und auch für das Orts- bzw. Landschaftsbild. 

Es ist ein deutlicher Anteil an Flächenbefestigung bzw. -versiegelung zu erwarten, so daß ein großer 
Teil der derzeit vorhandenen Offenböden mit seinem Standortpotential für die Tier- und Pflanzenwelt 
des Raumes verlorengeht. Das bedeutet Eingriffe in den Bodenhaushalt sowie in Lebensraumfunktio-
nen, aber auch weitreichende Veränderung des Orts- bzw. Landschaftsbildes. Es ist vom Verlust sämt-
licher vorhandener Gehölzbestände und ihrer Funktionen für die Landschaftsgliederung bzw. für das 
Ortsbild auszugehen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ergeben sich im 
vorliegenden Fall durch Eingriffe in die Schutzgüter „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“, „Boden“, „Wasser“, 
„Klima/Luft“ sowie „Landschaftsbild“, für die übrigen Schutzgüter werden keine erheblichen Eingriffsfol-
gen festgestellt. Kompensationsbedarf wiederum resultiert ausschließlich aus Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“ sowie „Boden“, denn es wird davon ausgegangen, dass 
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die für diese Schutzgüter maßgeblichen Beeinträchtigungen auch entsprechende Wertverluste für die 
übrigen Schutzgüter widerspiegeln, dass aber auch im Umkehrschluß die vorgesehenen Ausgleichs-
maßnahmen kompensatorische Mehrfachwirkungen für verschiedene Schutzgüter entfalten. 

Die Kompensation insgesamt ist allerdings nur zu einem sehr geringen Anteil innerhalb des Plangebie-
tes möglich, es muß auf eine planexterne Fläche zurückgegriffen werden. 

Mit Blick auf die erforderliche Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (siehe auch Kap. 
5) sowie das geltende Waldrecht erfolgt vor diesem Hintergrund nachstehend eine zusammenfassende 
Eingriffsbeurteilung und Ableitung des Kompensationsbedarfs.   

 

Eingriffsbewertung und Kompensationsbedarf 
Vorbemerkungen 

Im vorliegenden Fall ist die Anwendung bzw. Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
in Verbindung mit dem geltenden Waldrecht (NWaldLG) zu sehen. Danach gilt folgendes: 

1. Die hier beabsichtigte bzw. erforderliche flächenanteilige Inanspruchnahme von Wald 
(3.061 m2) im nördlichen Planbereich entspricht einer Waldumwandlung im Sinne des § 8 
NWaldLG. 

2. Entsprechend § 8 Abs. 4 NWaldLG soll eine solche Waldumwandlung in der Regel nur mit 
der Auflage einer Ersatzaufforstung genehmigt werden, die, unabhängig vom Alter der um-
zuwandelnden Fläche, mindestens den gleichen Flächenumfang hat. Eine solche Ersatz-
aufforstung ist im vorliegenden Fall auch vorgesehen (vgl. Kap. 5.3.2.2). 

3. In Bezug auf die naturschutzrechtliche Eingriffskompensation heißt es darüber hinaus in    
§ 8 Abs. 6 NWaldLG: „Werden Ersatzmaßnahmen nach Absatz 4 vorgenommen oder durch 
Maßnahmen nach Absatz 5 ersetzt, entfallen daneben Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nach dem Naturschutzrecht“.  
Das bedeutet, daß im vorliegenden Fall der Waldflächenanteil (rund 3.061 m2) separat be-
urteilt und vom naturschutzrechtlich relevanten Eingriffsanteil abgezogen wird. Der Waldan-
teil ist allerdings auch naturschutzrechtlich eingriffsrelevant; soweit sich eine Differenz zum 
waldrechtlichen Kompensationsbedarf ergibt, wird dies berücksichtigt. 

4. Der naturschutzrechtlich relevante Eingriffsumfang ergibt sich aus der Zusammenstellung 
in der Tab. A im Anhang. 

 

Waldrechtlicher Kompensationsbedarf 

Nach geltendem Waldrecht ist Kompensation durch eine Ersatzaufforstung zu leisten. Hierzu 
hat das FORSTAMT FUHRBERG (27.04.2018) im Rahmen der Beteiligung zur 28. FNP-
Änderung bereits mitgeteilt, daß im vorliegenden Fall aufgrund der unterdurchschnittlichen 
Nutz- und Erholungsfunktion sowie der durchschnittlichen Schutzfunktion des Bestandes ein 
Kompensationsfaktor von 1:1 zugrunde zu legen ist. Es wird deshalb eine Ersatzaufforstung im 
Umfang von 3.061 m2  x  1,1  =  3.367 m2 zu leisten sein (vgl. Kap. 5.3.2.2). 
 

Naturschutzrechtlicher Kompensationsbedarf 

Allgemeines 

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffskompensation sollte zwar qualitativ im Grundsatz mög-
lichst die Herstellung ähnlicher Biotoptypen bzw. Strukturen erfolgen. Das ist im vorliegenden Fall aber 
nicht möglich, schließlich sind z.B. Ackerflächen nicht beliebig vermehrbar. Das Kompensationsziel muß 
hier vorrangig durch Nutzungsextensivierung, Strukturanreicherung und Funktionsverbesserung auf ge-
eigneten Flächen erfolgen, im vorliegenden Fall also sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plange-
bietes. 

Insgesamt gilt dabei einerseits, dass Flächen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen 
grundsätzlich geeignet sein müssen, d.h. sie müssen niedrige(re) Wertstufen aufweisen und gestalte-
risch sowie im Hinblick auf Funktionen des Naturhaushaltes (d.h. insbesondere im Hinblick auf die In-
tensität der Flächennutzung durch den Menschen) entwickelbar bzw. aufwertbar sein. Die vorgesehe-
nen Maßnahmen müssen im Ergebnis also tatsächlich zu einer Verbesserung von Flächenfunktionen 
für Naturhaushalt und Landschaftsbild führen. Im Idealfall sollte gelten: "Der Umfang der Kompensation 
muß dem Wertverlust durch den Eingriff entsprechen“ (BREUER 1994, S. 27). Außerdem sollten die 
erforderlichen Grundflächen möglichst kurzfristig verfügbar sein.  

Andererseits unterliegt aber der Sachverhalt „Belange von Natur und Landschaft“ und damit die Ein-
griffskompensation wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtlichen Grundsatz der Konfliktbe-
wältigung und damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraussetzung dafür ist eine sachge-
rechte Aufbereitung des Abwägungsmaterials, wozu dieser Umweltbericht dient. 
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Eingriffsbewertung und Kompensationsansatz 

Die Eingriffsbeurteilung erfolgt in Anlehnung an den Ansatz des früheren Niedersächsischen Landesam-
tes für Ökologie (BREUER 1994 / 2006). Alle dafür erforderlichen Angaben sind in der im Anhang bei-
gefügten Tabelle A „Eingriffsermittlung und –bilanzierung“ zusammengefaßt, das schließt die Zuwei-
sung der betroffenen Grundflächen (Biotop- bzw. Nutzungstypen) zu Wertstufen für die meisten Schutz-
güter auf der Grundlage dieses Ansatzes mit ein. Deutlich wird darin auch der Wertverlust bzw. der 
durch das Vorhaben zu erwartende Wertstufenwandel, der wiederum die Erheblichkeit von Eingriffsfol-
gen bedingt.  

Von der Gesamtfläche (10,2940 ha) des Bebauungsplanes Nr. 10 „An der Trift“ gehen entsprechend der 
im Kap. 3.2.2 dargelegten Berechnung für das Schutzgut „Boden“ insgesamt 55.334 m2  Fläche (vgl. 
Tab. A) in die Eingriffsbeurteilung mit ein, da sie zukünftig durch Bebauung / Befestigung stark und 
nachhaltig überformt werden und somit erhebliche Eingriffsfolgen für den Naturhaushalt bewirken. Für 
die flächigen Biotoptypen des Plangebietes gehen nach Abzug der im Bestand verbleibenden Flächen 
(Verkehrsflächen) insgesamt 101.934 m2 für das Schutzgut „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“ in die Ein-
griffsbeurteilung mit ein. 

Daraus resultiert ein zunächst rein rechnerischer Kompensationsbedarf 2 (siehe auch Tab. A im An-
hang) in Höhe von 37.834 m2.  

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich nach diesem Ansatz im vorliegenden Fall durch Eingriffe in 
die Schutzgüter „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“, „Boden“, „Wasser“, „Klima/Luft“ sowie „Orts- und 
Landschaftsbild“ für die übrigen Schutzgüter werden keine erheblichen Eingriffsfolgen festgestellt. 
Rechnerischer Kompensationsbedarf wiederum resultiert ausschließlich aus Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“ sowie „Boden“, denn es wird davon ausgegangen, dass 
die für diese Schutzgüter maßgeblichen Beeinträchtigungen auch entsprechende Wertverluste für die 
übrigen Schutzgüter widerspiegeln, dass aber auch im Umkehrschluß die vorgesehenen Ausgleichs-
maßnahmen kompensatorische Mehrfachwirkungen für verschiedene Schutzgüter entfalten. 

Als Folge der Bauleitplanung und damit als Folge weiterer zulässiger bzw. absehbarer Bebauung und 
Erschließung werden weitaus überwiegend Acker, daneben aber vor allem die abgeräumte frühere 
Baumschulfläche sowie halbruderale Gras- und Krautfluren unterschiedlicher Ausprägung, einige Suk-
zessionsgebüsche sowie der kleine Waldbestand im Nordwesten in Anspruch genommen. Der auf den 
betroffenen Flächen vorhandene Gehölzbestand geht vollständig verloren, dabei handelt es sich aber 
anteilig auch um standortfremde Bestände (Nadelholz) im Bereich des Waldes.  

Außerdem werden durch den Verlust offener Ackerflächen Brutvogelarten der Offenlandschaft wie z.B. 
die Feldlerche aus ihrem Habitatkomplex verdrängt. 

Die zu erwartenden Eingriffsfolgen können allerdings nur zu einem sehr geringen Anteil innerhalb des 
Plangebietes kompensiert werden, es muß vorrangig auf externe Flächen zurückgegriffen werden.  
 

4 In Betracht kommende anderweitige Möglichkeiten (Alternativen)  

Eine Alternative zur hier beabsichtigten Ausweisung von Bauland (Wohnbauflächen, Mischgebiet, Ge-
meinbedarfsflächen) ist aus der Sicht der Gemeinde Winsen (Aller) derzeit nicht gegeben; an anderen 
Stellen der Gemeinde (sofern dort überhaupt Flächen verfügbar wären) wären voraussichtlich ähnliche 
Strukturen betroffen. Ein im Vorfeld dieser Planung durchgeführter Standortvergleich verschiedener 
Flächen hat ergeben, daß auf den nun überplanten Flächen die vergleichsweise geringsten Eingriffe zu 
erwarten sein würden. An den anderen Standorten wäre eine weitaus umfangreichere Inanspruchnah-
me von Waldbeständen zu erwarten gewesen.  
 

5 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen  

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Im Sinne von § 13 BNatSchG (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigun-
gen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen3 oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen 
Ersatz in Geld zu kompensieren4.  

Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,3 bei den WA-Gebieten bzw. 0,4 für das MI-Gebiet 
wird ein moderates Maß für die Überbauung und damit ein Beitrag zur Offenhaltung von Böden geleis-
tet. 
                                                 

2  Der rechnerische Kompensationsbedarf entspricht nicht unmittelbar dem tatsächlichen Flächenbedarf  für Ausgleichsmaßnahmen.  
Bei Aufwertung einer geeigneten Ausgleichsfläche (z.B. Acker; Wertstufe 1) durch eine Maßnahme wie z.B. extensives Grünland (Wertstufe 
3) um zwei Wertstufen reduziert sich der reale Flächenbedarf dann auf die Hälfte des rechnerischen Kompensationsbedarfs. 

3  nach § 200a BauGB jedoch nur Ausgleichsmaßnahmen 
4  Ersatzzahlungen sind jedoch im Rahmen von Bauleitplanungen nicht zulässig 
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Das Baugebiet kann unmittelbar an die vorhandenen Verkehrsstrukturen angebunden werden. 

Die Festsetzung von Schalldämmbereichen (Lärmpegelbereichen) im Bebauungsplan dient insbesonde-
re der Gesundheitsvorsorge der zukünftigen Bewohner des Plangebietes. 

Vor dem Hintergrund der in Punkt 4 stehenden Ausführungen sind weitere Überlegungen zur Minimie-
rung und Vermeidung in Bezug auf den Geltungsbereich bzw. Standort des Bebauungsplanes Nr. 10 an 
sich hinfällig.  

Artenschutzrechtlich wird allerdings dafür Sorge zu tragen sein, daß vor Beginn von Bodenarbeiten für 
Erschließung und Bebauung eine Prüfung auf das Vorkommen bodenbrütender Vogelarten vorgenom-
men wird und daß solche Boden- bzw. Erschließungsarbeiten möglichst nicht im Zeitraum zwischen 
dem 15. März und dem 1. August eines Jahres erfolgen, damit insbesondere in Bezug auf Brutvögel der 
Offenlandschaft den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG entsprochen wird (vgl. 
Kap. 3.2.1). Für die erforderliche Beseitigung von Gehölzbeständen sollte die im § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG genannte Frist beachtet werden, dies dient dem vorbeugenden Artenschutz im Hinblick auf 
gehölzbrütende Vogelarten.  

Weitere Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung und -verminderung sind derzeit nicht erkennbar.  
 

5.1.1 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwasser 

Die ordnungsgemäße Abfall- / Abwasserentsorgung wird über die entsprechenden kommunalen Struk-
turen gewährleistet. Besondere Emissionen / Immissionen sind, abgesehen von dem für solche Bauge-
biete typischen Ziel- und Quellverkehren, aus dem Vorhaben voraussichtlich nicht zu erwarten. 
 

5.1.2 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsamer Umgang und effiziente Nutzung von 
Energie  

Ob und in welchem Umfang bei dem beabsichtigten konkreten Bauvorhaben innerhalb des Plangebie-
tes erneuerbare Energien genutzt werden, kann im Rahmen dieses Fachbeitrages nicht prognostiziert 
werden.  
 

5.1.3 Berücksichtigung der Bodenschutzklausel 

Das Baugesetzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danach gilt: "Mit Grund und 
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwenige Maß zu begrenzen" [§ 1a (2) 
BauGB]. Dem wird mit der GRZ von 0,4 ansatzweise entsprochen. Flächen zur Nachverdichtung bzw. 
Innenentwicklung stehen zur Zeit an anderen Stellen in Winsen (Aller) im benötigten Umfang nicht zur 
Verfügung. 

Der Schutz des Oberbodens (Mutterbodens) nach § 202 BauGB wird bei der konkreten Umsetzung von 
Baumaßnahmen gewährleistet, er wird seiner Entstehung und Bestimmung gemäß an anderer Stelle 
wieder eingebaut. 

Überschüssige neutrale Bodenmassen müssen im Rahmen der geltenden Bestimmungen entsorgt wer-
den, sofern sie nicht anteilig innerhalb des Plangebietes wieder eingebaut werden können. 
 

5.2 Beschreibung der unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

Zu den unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gehören hier die Beeinträchti-
gungen naturhaushaltlicher und landschaftsbildlicher Funktionen durch weitere Überbauung und Befes-
tigung etc. als Folge der Ausweisung von Wohnbau-, Mischgebiets- und Verkehrsflächen einschließlich 
der dafür ggf. notwendigen Abgrabungen und Aufschüttungen. Bezüglich Art und Umfang wird hier le-
diglich auf die Ausführungen in Kap. 3. sowie die Tab. A („Eingriffsermittlung und –bilanzierung“) im An-
hang verwiesen. 
 

5.3 Maßnahmenkonzept für Ausgleich und Gestaltung nach Naturschutz- und Waldrecht 

Der Charakter der hier möglichen bzw. vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen und Entwicklungsziele ein-
schließlich ihrer Lage innerhalb und außerhalb des Plangebietes wird sehr stark bestimmt durch die im 
Bebauungsplan vorgegebenen Rahmenbedingungen, speziell durch die Zweckbestimmung und den 
Ausnutzungsgrad der zukünftigen Wohn-, Mischbau-, Gemeinbedarfs- und Verkehrsflächen. Dabei 
übernehmen die vorgesehenen Gehölzpflanzungen innerhalb des Plangebietes zukünftig vorrangig ge-
staltende, abschirmende und raumgliedernde Aufgaben, die externen Maßnahmen bzw. Flächen vor-
rangig Funktionen des Naturhaushaltes einschließlich Wiederherstellung von Waldfunktionen. 
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Unter dem Blickwinkel des zukünftigen Orts- und Landschaftsbildes und dabei speziell der Siedlungs-
randlage soll damit eine angemessene Ein- und Durchgrünung der neuen Baugebiete einschließlich der 
Verkehrsflächen und anteilig auch ein Ausgleich von Eingriffen sowohl in landschaftsbildliche als auch 
in naturhaushaltliche Funktionen erzielt werden. 

Im Einzelnen ist beabsichtigt, entlang der östlichen und südlichen Grenzen des Plangebietes schmale, 
aber geschlossene Gehölzsäume anzupflanzen. Die dafür erforderlichen Flächen werden zukünftig aus 
der bisherigen überwiegenden Ackerbewirtschaftung herausgenommen. Darüber hinaus sollen sowohl 
die Verkehrsflächen als auch die beiden Grünflächen bzw. Plätze durch die Anpflanzung von Laubge-
hölzen strukturiert bzw. gegliedert und ansprechend gestaltet werden, das dient letztendlich auch der 
Wohn- und Freiraumqualität der neue Baugebiete und Erschließungsstrukturen. 
 

5.3.1 Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

In Karte 2 sind die im Plangebiet vorgesehenen Maßnahmen A 1 - A 4 benannt und, soweit möglich, 
räumlich zugeordnet. Ergänzend sind die textlichen Festsetzungsvorschläge (Kap. 5.5) heranzuziehen. 
 

Allgemeiner Hinweis vorab 

Für alle Neuanpflanzungen wird deren dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung einschließlich Nachpflan-
zung zur Festsetzung vorgeschlagen. Außerdem werden Pflanzenqualitäten empfohlen, die das Ziel 
einer angemessenen und zügigen Eingrünung, Durchgrünung und Ortsrandgestaltung der Baugebiete 
bzw. der Verkehrsflächen unterstützt. Soweit erforderlich, ist angemessener Schutz vor Wildverbiß vor-
zuhalten.  
Bei Anpflanzungen sind die Bestimmungen des Niedersächsischen Nachbarrechts zu berücksichtigen.  
 

Die Maßnahme A 1 dient der Entwicklung von randlichen Eingrünungen bzw. zur Gestaltung entlang 
der südlichen und östlichen Plangebietsgrenzen. Mit diesen Pflanzungen kann ein hinreichend gestalte-
ter Übergang der neuen Baugebiete zur angrenzenden Offenlandschaft im Süden bzw. zum Wirt-
schaftsweg „Försterstieg“ im Osten hergestellt werden. Die Gehölzpflanzungen können neben ihrer 
Funktion als Ortsrandeingrünung später untergeordnet auch Lebensraumstrukturen und -funktionen für 
Tierarten (z.B. gebüschbrütende Vogelarten, Insekten, Kleinsäuger) bieten.  

Beabsichtigt ist dazu, eine durchgängige, insgesamt 3 m breite 2-reihige Gehölzpflanzung anzulegen 
und zu entwickeln. Es sollen standortheimische Sträucher entsprechend der Liste in Tab. 3 verwendet 
werden. Die Pflanzung wird zweireihig angelegt, wie aus dem exemplarischen Querschnitt (Prinzipskiz-
ze; Lage des Schnittes im Bereich der südlichen Plangrenze) in Abb. 5 hervorgeht. Der Reihenabstand 
beträgt 1,0 m, der Pflanzabstand soll 1,5 m betragen. Sträucher sind als 2 x verpflanzte Gehölze, Höhe 
60 – 100 cm, anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit wieder zu ersetzen.  

Der gesamte Flächenumfang dieser Maßnahme beträgt ca. 2.226 m2, dieser Flächenanteil geht mit 
Kompensationswirkung in die Eingriffsbilanz mit ein (vgl. Tab. A im Anhang).  

Abb. 5: Schnitt durch die Pflanzung der Maßnahme A 1 

 
 

 

Vorgesehen ist mit Maßnahme A 2 eine angemessene Gestaltung und Durchgrünung der sonstigen 
neuen öffentlichen Erschließungsstraßen bzw. Straßenräume innerhalb des Plangebietes. Durch die 
Anpflanzung von höherwachsenden Einzelbäumen (z.B. Linde, Ahorn, Eiche, Birke u.a. als Bäume 1. 
oder 2. Größenordnung entsprechend der Liste in Tab. 3; Pflanzung als Hochstamm mit 14 – 16 cm 
Stammumfang; in Frage kommen aber auch andere Siedlungsgehölze mit Eignung für den Straßen-
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raum) sollen die neuen öffentlichen Verkehrsflächen gegliedert und ansprechend gestaltet werden. Ins-
gesamt kann so auch die Benutzerführung im öffentlichen Verkehrsraum gestalterisch betont werden.  

Die Anzahl und räumliche Verteilung der in Karte 2 dargestellten Bäume richtet sich nach dem vorlie-
genden Vorentwurf der Straßenausbauplanung, in dem bereits entsprechende Baumstandorte bzw.      
–scheiben vorgesehen sind. Danach können insgesamt 13 Einzelbäume angepflanzt werden. 

Diese Maßnahme entfaltet ebenfalls nur eine rein gestalterische Wirkung und keine kompensatorische 
Wirkung im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
 

Mit der Maßnahme A 3 soll eine angemessene Gestaltung und Durchgrünung der langgestreckten öf-
fentlichen Grünfläche zwischen dem Mischgebiet an der L 298 und den Wohngebieten gewährleistet 
und gleichzeitig eine räumliche Gliederung der begleitenden öffentlichen Straßenräume erzielt werden.  

Dies soll durch die Anpflanzung von Einzelbäumen gewährleistet werden, wobei Baumart, Wuchshöhe 
und Wuchsform auf nachgelagerter Ebene z.B. in einem Gestaltungsplan festgelegt werden sollen. Die 
Anzahl der in Karte 2 dargestellten Bäume ist nicht zwingend, sie dient lediglich der Veranschaulichung 
einer möglichen Gestaltung, hier eines axialen Konzeptes. Eine konkrete Zahl von Bäumen wird daher 
nicht zur Festsetzung empfohlen. 

Zur Pflanzung in Frage kommen sowohl standortheimische Laubbaumarten wie z.B. Linde, Ahorn, Ei-
che, Birke u.a. als Bäume 1. oder 2. Größenordnung entsprechend der Liste in Tab. 3 (Pflanzung als 
Hochstamm mit 14 – 16 cm Stammumfang), aber auch andere Siedlungsgehölze mit Eignung für den 
Straßenraum. 

Sofern die Bäume in Pflasterflächen o.ä. positioniert werden, sollte die Größe der Baumscheibe mindes-
tens 9 qm (= 3 x 3 m) betragen, um eine sichere und artgerechte Habitus-Entwicklung der Bäume zu 
gewährleisten.  

Auch diese Maßnahme entfaltet eine rein gestalterische Wirkung und keine kompensatorische Wirkung 
im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 

Für die Umsetzung der Maßnahme A 3 gilt zusammenfassend folgende Formulierung:  
Die Grünfläche zwischen dem Mischgebiet und den Wohngebieten ist durch die Anpflanzung von 
höherwachsenden Laubbäumen räumlich zu gliedern und ansprechend zu gestalten. Die Anzahl der 
erforderlichen Bäume richtet sich nach den Erfordernissen und Möglichkeiten der endgültigen Erschlie-
ßungs- und Entwässerungsplanung. Es ist ein Gestaltungskonzept zu erarbeiten. 

 

Die Maßnahme A 4 verfolgt ähnliche Zielsetzungen wie die Maßnahmen A 2 und A 3, jedoch hier für 
die Gemeinbedarfsflächen bzw. die Freiflächen der zukünftigen Kindertagesstätte. Auch hier soll eine 
angemessene vertikale Gestaltung, Durchgrünung und räumliche Gliederung gewährleistet werden.  

Dies soll hier ebenfalls durch die Anpflanzung von Einzelbäumen gewährleistet werden, wobei Baumart, 
Wuchshöhe und Wuchsform auf nachgelagerter Ebene z.B. in einem Gestaltungsplan oder in der Aus-
führungsplanung für die Freianlagen festgelegt werden sollen. Die Anzahl der in Karte 2 dargestellten 
Bäume sollte mindestens sieben Stück umfassen, bei Bedarf können später auch mehr gepflanzt wer-
den. Die zeichnerische Darstellung dient lediglich der Veranschaulichung einer möglichen Gestaltung. 

Zur Pflanzung in Frage kommen sowohl standortheimische Laubbaumarten wie z.B. Linde, Ahorn, Ei-
che, Birke u.a. als Bäume 1. oder 2. Größenordnung entsprechend der Liste in Tab. 3 (Pflanzung als 
Hochstamm mit 14 – 16 cm Stammumfang), aber auch andere Siedlungsgehölze mit Eignung für öffent-
liche Frei- bzw. Grünflächen. 

Sofern die Bäume in Pflasterflächen o.ä. positioniert werden, sollte die Größe der Baumscheibe mindes-
tens 9 qm (= 3 x 3 m) betragen, um eine sichere und artgerechte Habitus-Entwicklung der Bäume zu 
gewährleisten.  

Auch diese Maßnahme entfaltet eine rein gestalterische Wirkung und keine kompensatorische Wirkung 
im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
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Karte 2: Grünordnerische Maßnahmen / Festsetzungsvorschläge 
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5.3.2 Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

5.3.2.1 Maßnahmen nach Naturschutzrecht 

Der Anteil des ermittelten Kompensationsbedarfs, der nicht innerhalb des Plangebietes abgedeckt wer-
den kann (35.608 m2), muß auf einer planexternen Fläche realisiert werden.  

Ein rechnerischer Ansatz dazu ist in der Tab. A im Anhang enthalten, zugrundegelegt wird ein benötig-
ter realer Flächenanteil von ca. 15.975 m2. Dabei ist sicherzustellen, daß die Maßnahme auch geeignet 
ist, eingriffsbedingte Funktionsverluste für Brutvogelarten der Offenlandschaft hinreichend zu kompen-
sieren. 
 

Maßnahme E 1  
Für diese Maßnahme sind im Eigentum der Gemeinde Winsen (Aller) stehende Flächen im Gesamtum-
fang von rund 5,53 ha Offenland (Acker) nördlich von Bannetze verfügbar. Die Abb. 6 zeigt eine Lage-
übersicht der Flächen. Im Anschluß daran veranschaulichen die Abb. 7 und 8 den aktuell gegebenen 
Landschaftszustand (Ackernutzung). 

Abb. 6: Lageübersicht für die planexterne Maßnahme E 1 

 
Abb. zur Verfügung gestellt von der Gemeinde Winsen (Aller); ergänzt 
 

Abb. 7: Aktueller Landschaftszustand im nördlichen Bereich (Aufnahmedatum24.10.2018) 

 
 

Abb. 8: Aktueller Landschaftszustand im südlichen Bereich (Aufnahmedatum24.10.2018) 

 
 



495  Umweltbericht zum B-Plan Nr. 10 „An der Trift“ in Südwinsen                             Seite  27 

Abb. 9: Lage und Zuschnitt der Maßnahme E 1 auf den Flurstücken 

 

 
Ergänzung:  nördliche Vermaßung 
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Die Maßnahme wird auf den Flurstücken 30/9, 31 und 33, Flur 2 der Gemarkung Bannetze, durchge-
führt. Sie wird an den westlichen Rand der Flurstücke gelegt, wie in Abb. 9 dargestellt, um größtmögli-
che Abstände zu der entlang der Ostseite vorhandenen schmalen, aber höheren Gehölzzeile zu halten, 
das kommt den Habitatansprüchen der Feldlerche entgegen. Die beiden im nördlichen Bereich an der 
Westseite vorhandenen einzelnen Birken stören dagegen nicht. 

Beabsichtigt ist, die bisherige intensiv-konventionelle Ackerbewirtschaftung auf eine extensive, den An-
sprüchen der Feldlerche entsprechende Bewirtschaftungsform umzustellen. Diese richtet sich nach den 
einschlägigen Empfehlungen des NLWKN (2011)n für diese Art. 

Zu Beginn steht die sukzessive Eigenentwicklung zu einer bracheartigen Gras- und Krautflur, die nach-
folgen einmal jährlich nach dem 01. Juli gemäht wird, das Mähgut wird abgefahren. Es erfolgt zukünftig 
kein Einsatz von Düngern oder Pflanzenbehandlungsmitteln mehr, auch Beregnung ist ausgeschlossen. 
Damit wird, abgesehen von der Aufwertung als Feldlerchenbiotop, auch der örtliche Boden- und Was-
serhaushalt von den Folgen der bisherigen Ackerbewirtschaftung entlastet. 

Da die Flächen im Eigentum der Gemeinde Winsen (Aller) sind, ist keine vertragliche Absicherung er-
forderlich. 
 

5.3.2.2 Maßnahmen nach Waldrecht 

Es wird eine Ersatzaufforstung im Umfang von rund 3.367 m2 vorgenommen. Die Maßnahme wird mit 
W 1 bezeichnet. Sie wird vertraglich geregelt und über die Klosterforsten Management GmbH, Sehnde, 
abgewickelt. Die Ersatzaufforstung liegt im Naturraum Lüneburger Heide. 
 

5.3.3 Umsetzung der Maßnahmen 

Die Maßnahmen  A 2 bis A 4 können bzw. sollten unmittelbar nach Realisierung der beabsichtigten bau-
lichen Erweiterungen (Baugebiete, Verkehrsflächen, Grünflächen) begonnen werden. Dies hängt natür-
lich auch davon ab, ob die Jahreszeit gerade Anpflanzungen zuläßt oder nicht (Pflanzperiode von ca. 
Anfang November bis Anfang April). Die Maßnahme A 1 kann unabhängig davon auch vorher durchge-
führt werden, um der zukünftigen Ortsrandeingrünung einen entsprechenden Entwicklungsvorlauf zu 
ermöglichen. Die planexternen Maßnahmen E 1 sowie die Ersatzaufforstung W 1 können unabhängig 
vom Baufortschritt im Baugebiet und damit im Vorgriff auf die Eingriffe vorzeitig durchgeführt werden.   

In jedem Fall sind die Kompensationsmaßnahmen zeitlich und flächenanteilig im Verhältnis min-
destens so umzusetzen bzw. durchzuführen, wie es der tatsächlichen Umsetzung / Ausnutzung 
der zukünftigen Bauflächen entspricht. 
 

5.4 Eingriffsbilanz nach Naturschutzrecht 

Eine Übersicht über den ermittelten Kompensationsbedarf, die Kompensationswirkung der vorgeschla-
genen planexternen und planinternen Maßnahmen A 1 bis A 4 sowie die planexternen Kompensations-
maßnahmen E 1 und W 1 einschließlich der Eingriffsbilanz ist der im Anhang beigefügten Tabelle A 
(„Eingriffsermittlung und –bilanzierung“) zu entnehmen. 

Danach steht einem rechnerischen Kompensationsbedarf von 37.834 m2 als Folge der im Bebauungs-
plan Nr. 10 „An der Trift“ nach Art und Maß zukünftig neu ermöglichten baulichen Nutzungen eine Kom-
pensationswirkung aller Maßnahmen im rechnerischen Umfang von 37.863 m2 für die Schutzgüter des 
Naturhaushaltes gegenüber. Es verbleibt ein hier vernachlässigbarer Kompensations-Überschuß von 
wenigen Quadratmetern (vgl. Tab. A). 

Die Eingriffe in das Landschaftsbild werden durch die Neugestaltung des Plangebietes, d.h. über die 
randlichen Eingrünungen sowie die innere Durchgrünung des Plangebietes hinreichend kompensiert. 

Die rechnerische Eingriffsbilanz wird insgesamt als ausgeglichen angesehen. Die qualitative Eingriffsbi-
lanz kann aufgrund von Art und Umfang der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen ebenfalls als 
hinreichend ausgeglichen angesehen werden. Denn den erheblichen, nachteiligen und nachhaltigen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes aus zusätzlicher Flächenbefestigung bzw. Überbauung steht 
ein angemessener Flächenvorrat mit geeigneter Nutzungsextensivierung und Strukturverbesserung in-
nerhalb und außerhalb des Plangebietes gegenüber, die notwendige Eingrünung bzw. Einbindung in 
das Landschaftsbild wird gewährleistet.  

Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG sind aus dem Vorhaben  
„Bebauungsplan Nr. 10“ voraussichtlich nicht zu erwarten, wenn die in Kap. 5.1 genannten Anforderun-
gen beachtet werden und wenn die planexterne Maßnahme E 1 vor allem Funktionsverbesserungen für 
Brutvogelarten der Offenlandschaft vorhält.  

Nachfolgend werden die beschriebenen Kompensationsmaßnahmen so weit wie möglich als Festset-
zungsvorschläge für die unmittelbare Verwendung in der Bauleitplanung aufbereitet. 
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5.5 Festsetzungsvorschläge zur Übernahme in die verbindliche Bauleitplanung 

Die hier in Tab. 2 beschriebenen Einzelmaßnahmen sollen im Bauleitplanverfahren so berücksichtigt 
bzw. rechtlich verankert werden, daß ihre vollständige (und möglichst frühzeitige) Umsetzung sowie 
dauerhafte Funktionsfähigkeit auch gewährleistet wird. 

Es wird daher empfohlen, die fachlichen Inhalte dieses Umweltberichtes, wie sie nach-
folgend in Tab. 2 als Festsetzungsvorschläge aufgeführt sind und inhaltlich bereits er-
läutert wurden, weitestmöglich in den Bebauungsplan Nr. 10 „An der Trift“ zu über-
nehmen. In Bezug auf die externe Kompensationsmaßnahme (E 1) ist keine Festset-
zung erforderlich, da sie auf einer kommunalen Fläche durchgeführt wird. Die Ersatz-
aufforstung W 1 nach Waldrecht bedarf ebenfalls keiner Festsetzung, sie wird vertrag-
lich geregelt. 

Die Empfehlungen für die Festsetzungen und die Kompensation allgemein basieren auf der Grundlage 
des § 9 Abs. 1 Nr. 20 + 25a BauGB in Verbindung mit den bislang im Bebauungsplan (KELLER 2018) 
dargestellten Inhalten, soweit diese grünordnerisch bzw. landschaftsplanerisch relevant sind.  
Sofern nachfolgend in Bezug auf Gehölzpflanzungen die dauerhafte Erhaltung angesprochen wird, be-
inhaltet dieses auch die Möglichkeit des Rückschnittes bzw. der Auslichtung der Pflanzungen unter Be-
rücksichtigung der geltenden Artenschutzbestimmungen. 
Die mit Tab. 3 beigefügte, nicht abschließende Pflanzenartenliste umfaßt die hier für die Maßnahmen   
A 1 bis A 4 zur Verwendung empfohlenen naturraum- bzw. standortheimischen Gehölzarten, wobei sich 
die konkrete Artenauswahl dann an den kleinräumigen Standortbedingungen des Plangebietes / Natur-
raums und am Gestaltungszweck orientieren muß. 

Tab. 2: Grünordnerische / Landschaftsplanerische Festsetzungsvorschläge  

Flächentyp nach 
BauGB 

Bezeich-
nung der 

Maß-
nahme 

Formulierungsvorschlag Hinweis 

Anpflanzungen von 
Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflan-
zungen sowie Bindun-
gen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie 
Gewässern 

gem. § 9 Abs.1 Nr. 25a 
BauGB 

A 1 Entlang der Süd- sowie der Ostseiten des Plangebietes sind jeweils insgesamt 3 m brei-
te, 2-reihige Pflanzungen aus naturraumtypischen bzw. standortheimischen Sträuchern 
anzulegen, zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten bzw. bei Abgängigkeit zu ersetzen. 
Die Pflanzung ist mit einem Reihenabstand von 1,0 m herzustellen, der Abstand der 
Pflanzen untereinander beträgt jeweils 1,5 m. 
Sträucher sind als zweimal verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm, zu pflanzen.  
Die Fläche ist zukünftig ohne Einsatz von Düngern oder Bioziden zu unterhalten. 

siehe 
Darstellung  
in Karte 2 
und Abb. 5 

A 2 Innerhalb der Verkehrsflächen (inneren Erschließungsstraßen) sind insgesamt  13 Stück  
höherwachsende Laubbäume der beigefügten Artenliste als Hochstämme mit einem 
Stammumfang von mindestens 14 – 16 cm einschließlich Baumverankerung anzupflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen.  
Zur Sicherung der art- und habitusgerechten Entwicklung der Bäume umfassen die ein-
zelnen Baumscheiben eine Fläche von mindestens 9 m2, sofern die Baumstandorte in 
Asphalt-  bzw. Pflasterflächen liegen. 

Darstelllung 
der Baum-
standorte in 
Karte 2 ent-
spricht der 
Erschlie-
ßungspla-
nung 

A 3 Hinweis:  kein Festsetzungsvorschlag; siehe Beschreibung in Kap. 5.3.1 Darstellung 
der Bäume in 
Karte 2 nur 
exemplarisch 

A 4 Hinweis:  kein Festsetzungsvorschlag; siehe Beschreibung in Kap. 5.3.1 

Flächen oder Maßnah-
men zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur 
und Landschaft 

gem. § 9 Abs.1 Nr. 20 
BauGB 

 Maßnahme E 1: 

Es wird eine planexterne Kompensationsmaßnahme auf einer gemeindeeigenen  Fläche 
im Umfang von real 1,6135 ha durchgeführt; die Ackernutzung wird extensiviert und die 
Bewirtschaftung wird auf die Ansprüche von Brutvogelarten der Offenlandschaft (Feldler-
che u.a.) abgestellt. 

 

siehe Abb. 9 

Maßnahmen nach Wald-
recht 

 Maßnahme W 1: 

Es wird eine Ersatzaufforstung im Umfang von 3.367 m2 vorgenommen; die Abwicklung 
erfolgt über einen anerkannten Kompensationsflächenpool mit Nachweis durch die Ge-
meinde Winsen (Aller) 

 

Ergänzende textliche Festsetzungsvorschläge 

gem. § 9 (1a) BauGB Flächen oder Maßnahmen (einschließlich Anpflanzungen) nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes wer-
den als Kompensationsmaßnahmen den Grundstücken bzw. Eingriffen in die Belange von Natur und Landschaft 
zugeordnet, die im Baugebiet den Festsetzungen entsprechend durchgeführt werden. 

Sie sind innerhalb des Plangebietes durch den jeweiligen Grundstückseigentümer anteilig und spätestens in der 
übernächsten, auf den Beginn der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode (Oktober bis April) durchzuführen. 

Grundlage: Artenschutz 
gem. § 44 BNatSchG 

Zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bodenbrütender Vogelarten erfolgen Bodenarbeiten wie z.B. 
Baufeldräumung oder Abgrabung  möglichst nicht in der Zeit zwischen dem 15. März und dem 01. August eines 
Jahres. Andernfalls ist eine Prüfung der Flächen unmittelbar vor Beginn von Bodenarbeiten auf Brutvorkommen 
durchzuführen. Die im § 39 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG genannte Frist zur Beseitigung von Gehölzbeständen ist zu 
beachten (keine Beseitigung vom 01.03. bis zum 30.09. eines Jahres). 
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Tab. 3:   Pflanzenartenliste (ergänzend zu den textlichen Festsetzungsvorschlägen; nicht abschließend) 

Vorrangig zu verwendende standortheimische Gehölzarten bei den Maßnahmen A 1 bis A 5: 
Größere Bäume (1. Größenordnung) Sträucher 

Stiel-Eiche Quercus robur Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

Sommer-Linde Tilia platyphyllos Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Vogel-Kirsche Prunus avium Hunds-Rose Rosa canina 

Winter-Linde Tilia cordata Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Schlehe Prunus spinosa 

Spitz-Ahorn Acer platanoides Kornelkirsche Cornus mas 

Esche Fraxinus excelsior Haselnuß Corylus avellana 

 Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

Kleinere bis mittelgroße Bäume (2. Größenordnung) Liguster Ligustrum vulgare 

Frühblühende 
Traubenkirsche 

Prunus padus Weißdorn 

Schneeball 

Crataegus laevigata 

Viburnum opulus 

Hainbuche Carpinus betulus Sal-Weide Salix caprea 

Feld-Ahorn Acer campestre   

Sand-Birke Betula pendula   

Vogelbeere, Eberesche Sorbus aucuparia   

    
u.a. geeignete Gattungen bzw. Arten einschl. ggf. siedlungstypischer Baumarten für die Maßnahmen A 2 – A 4 

 

 

III Zusätzliche Angaben 

6 Beschreibung der angewandten Methodik bzw. der wichtigsten Merkmale der verwen-
deten technischen Verfahren 

Spezielle technische Verfahren kamen bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes nicht zur Anwen-
dung. Der Aufbau entspricht den Anforderungen der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

Für die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde mit dem Ansatz nach BREUER 
(1994 / 2006) ein seit langem akzeptiertes und verbreitet angewandtes Kompensationsmodell gewählt. 
 

7 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes ergaben sich keine besonderen Schwierigkeiten. 

 
8 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-

kungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring) 

Nach § 4c BauGB überwacht die Gemeinde „die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-
gen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen“. 

Die Gemeinde Winsen (Aller) wird die obenstehend skizzierten und als erheblich eingestuften Vorha-
bensfolgen überwachen. Sie wird prüfen, ob darüber hinaus unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-
gen eintreten, diese frühzeitig ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen. 

Außerdem wird die Umsetzung der beschriebenen Gestaltungs- und Kompensationsmaßnahmen inner-
halb und außerhalb des Plangebietes auf Vollständigkeit und Wirksamkeit geprüft. 
 

9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht wird anläßlich der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 „An der Trift“ 
im Zusammenwirken mit der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes durch die Gemeinde Winsen 
(Aller) als Bestandteil der Begründung und auf der Grundlage von § 2a BauGB mit Anlage erarbeitet. 
Ziel der Bauleitplanung ist die Ausweisung neuer Wohn- und Mischbauflächen einschließlich Erschlie-
ßungs-Infrastruktur sowie einer Gemeinbedarfsfläche „Kindertagesstätte“, um dem Bedarf in Winsen 
(Aller) zu entsprechen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst weitaus überwiegend Ackerflächen, daneben aber 
auch eine mittlerweile abgeräumte Baumschulfläche, Ruderalfluren, einen kleinen Waldbestand sowie 
untergeordnet auch vorhandene Verkehrsflächen der Oldauer Straße und des östlich angrenzenden 
Wirtschaftsweges. 

Insgesamt umfaßt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 eine Fläche von 102.940 m2 bzw. 
10,2940 ha. Der Geltungsbereich der 28. FNP-Änderung ist mit ca. 10,51 ha nur unwesentlich größer, 
da er Verkehrsflächen (Oldauer Straße, Ruthenkamp) in etwas größerem Umfang einbezieht. 
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Beurteilungsgrundlage für die Umweltfolgenabschätzung sind der Bebauungsplan Nr. 10 sowie die zu-
gehörige 28. Änderung des Flächennutzungsplanes in Verbindung aktuellen mit den landschaftlichen 
Gegebenheiten sowie sonstigen verfügbaren Unterlagen. 

Der Umweltbericht kommt im Vergleich des aktuellen Plangebietszustandes mit den Inhalten bzw. Fest-
setzungen des Bebauungsplanes zu dem Ergebnis, daß die Realisierung der Planung im Sinne des Na-
turschutzrechts erhebliche Umweltauswirkungen für die Schutzgüter „Tiere / Pflanzen“, „Boden“, „Kli-
ma/Luft“ und „Wasser“ sowie „Orts- und Landschaftsbild“ bewirken wird, nicht aber für die übrigen 
Schutzgüter.  

Wesentlich bedingt wird dies durch den Anteil eingriffsrelevanter Flächen (gesamt: 101.934 m2) und 
speziell die durch zukünftige Überbauung bzw. Befestigung / Versiegelung (Umfang: ca. 55.334 m2) und 
einschließlich erforderlicher Abgrabungen veränderten Flächen, d.h. durch zukünftige Wohn- und 
Mischbebauung, durch die Gemeinbedarfsfläche sowie durch die Verkehrs-Infrastruktureinrichtungen. 
Die vorhandenen Ackerflächen, Gras- und Krautfluren, Gehölzbestände einschließlich einer kleinen 
Waldinsel etc. werden dabei vollständig in Anspruch genommen, es erfolgt eine grundlegende Umge-
staltung des gesamten Plangebietes mit Ausnahme der überplanten bestehenden Verkehrsflächen. 

Mit dem Verlust von Ackerflächen werden auch Brutvogelarten der Offenlandschaft verdrängt. 

Standortalternativen oder weiterreichende Möglichkeiten zur Eingriffsvermeidung bzw. –minimierung 
sieht die Gemeinde Winsen (Aller) derzeit nicht. Eine gute Anbindung an das bestehende Straßen- und 
Wegenetz ist gegeben bzw. wird hergestellt. 

Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach dem Modell „BREUER“ ergibt zu-
nächst einen rechnerischen Gesamtbedarf an Kompensationsflächen von ca. 37.834 m2. Dieser Bedarf 
kann nur zu einem sehr untergeordnetenTeil innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden, es sind 
verschiedene Anpflanzungen zur Eingrünung und inneren Gestaltung des Plangebietes vorgesehen.  

Darüber hinaus ist eine natur- und artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme im Umfang von real 
rund 1,6135 ha außerhalb des Plangebietes erforderlich. Sie dient zum vollständigen Ausgleich der 
vorhabensbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft sowie zur Funktions- bzw. Habitatverbesserung. 
Auf bisherigen Ackerflächen für Brutvogelarten der Offenlandschaft. Hierfür steht eine gemeindeeigene 
Fläche zur Verfügung. Auch die Kompensation nach Waldrecht im Umfang von 0,3367 ha wird außer-
halb des Plangebietes vorgenommen, dies erfolgt über einen entsprechend qualifizierten Kompensati-
onspool.  

Dem ermittelten rechnerischen Gesamt-Kompensationsbedarf von 37.834 m2 steht so eine Gesamt-
Kompensationsleistung von rein rechnerisch insgesamt 37.863 m2 gegenüber, so dass sich ein hier 
vernachlässigbarer Kompensations-Überschuß von wenigen Quadratmetern ergibt. Die Eingriffsbilanz 
kann in qualitativer und quantitativer Hinsicht als ausgeglichen angesehen werden. 

Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG sind voraussichtlich nicht 
zu erwarten, da die planexterne Maßnahme E 1 vorrangig Verbesserungen der Habitatqualität für Brut-
vogelarten der Offenlandschaft beinhaltet. 

Der Umweltbericht ist als Text mit zugehörigem Kartenmaterial aufbereitet. 
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